
41. Jahrgang • 1/2017

FORUM

1

Spielhallen im Visier
Das Bundesverwaltungsgericht 
hat bestätigt, dass Abstands-
gebote von Spielhallen in der 
Nähe  von Kinder- und Jugend-
einrichtungen rechtmäßig sind. 
Hier ist der Jugendschutz ge-
fragt.
➞ mehr auf Seite 12

Eltern ins Gespräch bringen

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 8
Mit Brille durch die Spielewelt

➞ Seite  10
Kinderfragen an der  
Supermarktkasse

➞ Seite  13 
Stop & Go – ein Jugendschutz-
parcours zum Mitmachen

Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen e. V.

Medienerziehung 
ist eine Aufgabe...
und was für eine!
Basistag am 31.5.17 in Münster

Die Fachtagung gibt einen 
Überblick über Medien-
welten von Kindern und 
Jugendlichen. Auch aus der 
Perspektive jugendlicher Me-
dienscouts. Diplompsycho-
login Elisabeth Raffauf wird 
den Blick auf pädagogische 
Haltung als Fundament von 
(Medien-)erziehung richten. 
Herausforderungen für pä-
dagogische Fachkräfte und 
Familien werden am Nach-
mittag in fünf Workshops be-
leuchtet, zu Smartphone-Re-
geln, Cyber-Mobbing, Rechts-
fragen, Familie und Medien 
sowie Fakt oder Fake.

Gemeinsame Fachtagung der 
drei Landesstellen Kinder- 
und Jugendschutz in NRW 
am 31.5.2017, 10-16.30 Uhr in 
der Diakonie RWL, Münster

Weitere Infos unter  
www.ajs.nrw.de

Im Alltag von Familien geht es 
tagtäglich um konkrete Fragen 
der Erziehung. Hier setzt Eltern-
talk NRW an und fördert den 
Austausch von Müttern und 
Vätern in privatem Rahmen, 
hier begegnen sich Eltern mit 
Respekt und Wertschätzung. 

Im Sinne des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes 
können Eltern so in ihrer Hand-
lungssicherheit gestärkt wer-
den. Gestartet ist Elterntalk 
NRW in den Regionen Bonn, 
Gütersloh und Warendorf.  
➞ mehr auf Seite 4

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar aus Mullewapp 
sind beste Freunde. Sie stehen Pate für das pädagogische Programm 
„Starke Kinder – gute Freunde“. Dessen Ziel: Kinder stark machen. In 
NRW bieten nun 16 neue Trainerinnen und Trainer Fortbildungen für  
Kindertagesstätten an. ➞ mehr auf Seite 6

sind kostbar



Leichte Sprache:  
Computer-Spiele in der  
Familie – Tipps für Eltern
Die AJS NRW und der Spieleratgeber NRW 
haben gemeinsam eine Broschüre in leichter 
Sprache erstellt. Darin finden sich verständ-
liche Informationen und alltagstaugliche 
Tipps zum Umgang mit Games in der Familie. 
Die Broschüre ist der erste medienpädago-
gische Ratgeber zum Thema, der in so ge-
nannter leichter Sprache verfasst ist. Leichte 
Sprache soll Menschen, die aus unterschied-
lichen Gründen über eine geringe Kompetenz 
in der deutschen Sprache verfügen, das Ver-
stehen von Texten erleichtern. 

Die vom Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen geförderte Broschüre steht 
zum Download unter www.ajs.nrw.de bereit 
und ist auch in gedruckter Form bei der AJS 
NRW erhältlich. Einzelexemplare werden 
kostenlos versandt. Bei Bestellungen von 
größeren Mengen fallen nach Absprache 
Versandkosten an.

Seite 7 

 
• Probieren Sie selber die Computer-Spiele aus. 

• Spielen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind.

• Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Computer-Spiele.

• Fragen Sie Ihr Kind: 

 Was gefällt dir an Computer-Spielen.

• Fragen Sie beim Einkauf nach guten Computer-Spielen.

• Fragen Sie Freunde oder Nachbarn nach guten Spielen.

Tipps für Eltern
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Spielen macht Spaß

Es gibt viele verschiedene Computer-Spiele zu kaufen.

In manchen Computer-Spielen gibt es 

eine Geschichte und einen Helden.

Der Spieler steuert, was der Held tun soll.

In einem anderen Computer-Spiel 

kann der Spieler ein Auto steuern.

Oder der Spieler spielt Fussball oder Tennis.

Menschen spielen aus verschiedenen Gründen.

Spielen entspannt!

Spielen ist manchmal aufregend!

Spielen macht Spaß!

Spielen gemeinsam mit anderen macht großen Spaß!
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Migrationsvielfalt in Schule
Ein Drittel aller Schulkinder hat einen Migra-
tionshintergrund, so das Statistische Bundes-
amt für 2015. In Ostdeutschland ist es nur 
jedes zehnte Kind, im Westen dagegen jedes 
dritte (36 Prozent). An den Hauptschulen ha-
ben 51 Prozent der Heranwachsenden einen 
Migrationshintergrund, während es an den 
Gymnasien nur 27 Prozent Einwandererkinder 
sind. Gleiche Bildungschancen sind also immer 
noch ein Ziel – keine Realität. Interkulturelle 
Öffnung, Ganztagesschulen und eine Etablie-
rung der Schulsozialarbeit könnte dazu bei-
tragen. www.destatis.de unter dem Suchwort 
„Migrationshintergrund an Schulen“.

Hin zu einem 
stärkenden, be-

fähigenden und le-
bensweltorientierten 
Schutzkonzept – weg 
von einem bewahren-
den, ordnungspoliti-
schen Ansatz: Es freut 

die AJS zu sehen und zu zeigen, wie sich das 
Handlungsfeld Kinder- und Jugendschutz 
in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 
Jahren entwickelt und verändert hat. Ge-
meinsam mit dem Jugendministerium in 
Düsseldorf und vielen Partnern im Lande. 

Ausgangspunkt sind immer die aktuellen 
Gefahrenlagen für ein positives Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen. Gefahren, 
die jungen Menschen auch Chancen für die 
Zukunft nehmen. Die professionelle Leis-
tung des Kinder- und Jugendschutzes in 
den knapp 200 Jugendämtern in NRW, bei 
den vielen freien Trägern und sonstigen Bil-
dungseinrichtungen ist es, diese Gefahren zu 
identifizieren und Kindern und Jugendlichen 
wie auch den Eltern geeignete Angebote 
zu unterbreiten, wie diese Gefahren in den 
Griff zu bekommen sind. Als Landesstelle für 
Kinder- und Jugendschutz ist die AJS dabei 
gerne kompetente Ansprechpartnerin für die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 

Auf dem 16. Kinder- und Jugendhilfetag 
Ende März in Düsseldorf präsentiert die AJS 
ihre aktuellen Themenschwerpunkte: Sie 
ist beim Fachkongress zu den Themen Hate 
Speech und Radikalisierungsprävention 
vertreten, weiter werden das Projekt „Eltern-
talk“ zur niedrigschwelligen Elternarbeit 
sowie der Jugendschutzparcours „Stop & 
Go“, ein lebensweltorientiertes Angebot zur 
Arbeit mit Jugendlichen, vorgestellt. Und an 
unserem Stand gibt es natürlich Informa-
tionen und Austausch über unser weiteres 
inhaltliches Angebot für Fachkräfte.

Stärken und schützen – in diesem Sinne 
passt auch der Kinder- und Jugendschutz 
unter das Motto des Kinder- und Jugendhil-
fetages: „gemeinsam.gesellschaft.gerecht.
gestalten“.

Editorial Nachrichten

Mit Werbung umgehen 
lernen
Eine europäische Langzeitstudie (www.ifa-
milystudy.eu, koordiniert von der Universität 
Bremen) mit rund 10.000 Kindern aus acht 
Ländern, darunter Deutschland, belegt, 
dass TV-Reklame bei Kindern den Konsum 
von ungesunden Lebensmitteln erhöht. 
Nach Ansicht von Experten sollte speziell auf 
Kinder zugeschnittene Werbung für zucker- 
und fettreiche Lebensmittel stärker reguliert 
werden. Die Studienresultate belegen unter 
anderem eindeutig, dass Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien besonders stark 
zu Übergewicht tendierten. Der Hauptge-
schäftsführer des Bundes für Lebensmittel-
recht und Lebensmittelkunde Christoph 
Minhoff plädiert dafür, Kinder aber nicht von 
der Werbung auszuschließen. Seiner Ansicht 
nach müssten sie „den Umgang mit ihr er-
lernen und Werbekompetenz entwickeln“. 
Minhoff: „Man kann Kinder nicht unter einer 
schützenden Glocke aufwachsen lassen, bis 
sie 18 Jahre alt sind.“ dpa

  Sebastian Gutknecht
Geschäftsführer der AJS

Menschenwürde und  
Jugendschutz gelten weiter
Der neue Direktor der Landesanstalt für Me-
dien (LfM), Tobias Schmidt, sprach sich auf 
einer Veranstaltung zur politischen Meinungs-
bildung in sozialen Netzwerken in Berlin für 
ein stärkeres Vorgehen der Medienaufsicht 
insbesondere gegen Hate Speech aus. „Wer 
droht, zum Rassenhass aufruft oder Extremis-
mus äußert“, müsse sich bewusst machen, 
„dass man solche Dinge nicht sagen darf“. 
Prinzipien wie Menschenwürde und Jugend-
schutz gälten weiter, „auch wenn sich die 
Medien ändern“. Erforderlich sei eine schnelle 
Klärung der Zuständigkeiten und Verfahren, 
um auch bei internationalen Anbietern, etwa 
aus Kalifornien, die deutsche Rechtsordnung 
bei allgemeinen Straftaten geltend zu machen.

Computer-Spiele 
in der Familie
Tipps für Eltern
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• Ihr Kind soll zu den Kosten etwas dazu tun. • Achten Sie darauf, wie viel Geld Sie ausgeben.• Kaufen Sie ältere Computer-Spiele, das ist billiger.• Viele Computer-Spiele kosten kein Geld.• Aber Vorsicht: 
 Oft muss man beim Spielen etwas dazu kaufen.• Sie dürfen Computer-Spiele von anderen nicht kopieren. 

 Das ist verboten und Sie müssen Strafe zahlen.  Kaufen Sie lieber die Computer-Spiele.

Tipps für Eltern
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Spielen kostet Geld

Geräte kosten Geld.
Für Computer-Spiele braucht man Geräte mit Strom. Spielen kann man am Computer oder am Fernseher.

Computer-Spiele kosten Geld. Neue Computer-Spiele kosten oft mehr als 50 Euro.Für manche Computer-Spiele muss man jeden Monat einen Geld-Betrag zahlen.            
Spielen mit dem Smartphone kostet Geld. Die Computer-Spiele für das Smartphone kosten oft kein Geld oder nur wenig Geld.Aber man muss bei vielen Computer-Spielen etwas dazu kaufen.

Zum Beispiel: Spiel-Geld oder Joker.Sonst geht das Spiel nicht weiter. Wenn man oft etwas dazu kauft, kostet das auch viel Geld.
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Das AJS FORUM informiert über aktuelle 
Entwicklungen im erzieherischen und 
gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz, 
setzt Schwerpunkte, ordnet ein und do-
kumentiert. Themenschwerpunkte wie 
Jugendmedienschutz, Gewaltprävention 
und Prävention gegen sexuellen Miss-
brauch an Mädchen und Jungen werden 
anhand von aktuellen Projekten und An-
geboten erläutert. Berichten aus der Pra-
xis über die Praxis wird ein großer Stel-
lenwert eingeräumt. Dokumentationen 
zu verschiedenen Schwerpunktthemen 
haben ihren festen Platz. Neue Materia-
lien zu allen Themen des Jugendschutzes 
werden vorgestellt. Autoren sind die 
Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der AJS sowie viele weitere Akteure aus 
dem Kinder- und Jugendschutz. 
Um die aufwendig aufbereiteten Informa-
tionen einem breiteren Publikum zugäng-
lich machen und die Auflage steigern zu 
können, bittet die AJS die Leserinnen und 
Leser um Verständnis, dass künftig ein 

§

Recht

In eigener Sache

AJS FORUM ab 2017 im Abo
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„Die Kölner Silvesternacht hat Folgen – nicht nur für die bedrohten und an 
Körper und Seele verletzten Frauen und Mädchen. Wieder rückt der frem-
de, böse Mann als Täter in den Fokus, obwohl die meisten Übergriffe und 
Vergewaltigungen im nahen sozialen Umfeld vorkommen. Mit dem Leid der 
Betroffenen an Silvester wird Politik gemacht. Das Leid der Kinder, Jugend-
lichen und Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, geht im Getöse un-
ter“, sagt Gisela Braun im AJS-Gespräch.  ➞ weiter auf Seite 4

Plan P.
Jugend stark machen gegen salafistische Radikalisierung – in diesem Sinne hat die AJS ein neues Projekt aufgesetzt. Ziel ist es, Präventionsfachkräften einen alternativen Weg aufzu-zeigen, um dem Prozess der Radikalisierung Jugendlicher zu begegnen.

 ➞ weiter auf Seite 11

Resilienz – Kinder für die Krise stärken

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 6
Level Up! Zehn Jahre  Spieleratgeber-NRW

➞ Seite  8
Gemeinsam gegen Gewalt  in Marl

➞ Seite  10 
Rassismus – War da was?  Eindrücke der Fachtagung

Hate Speech - Hass im Netz
Gemeinsame Fachtagung von LfM, LVR-Landesjugend-amt und AJS am  1. Juli 2016 in Köln

Hetze, Hass und Dis-kriminierung werden zunehmend im Internet verbreitet – besonders in sozialen Netzwerken. Eine Auseinandersetzung mit Hate Speech sollte neben der Vermittlung von Me-dienkompetenz und der Verständigung auf eine faire Diskussionskultur auch eine Auseinanderset-zung mit diskriminierenden Strukturen im analogen Leben sein.

Die Tagung bietet Fach-kräften aus Jugendhilfe und Schule Informationen zum Phänomen Hate Speech und gibt konkrete Impulse für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Weitere Infos unter  
www.ajs.nrw.de

Nein heißt Nein –  und das nicht erst seit Silvester

Der Begriff „Resilienz“ erfreut sich äußerster Beliebtheit und wird in unterschiedlichen professionellen Kontexten ver-wendet und diskutiert. Dabei findet in Bezug auf die gesunde Entwicklung von Mädchen und Jungen ein Blickwechsel statt: 

weg von den Risikofaktoren hin zu den Schutzfaktoren. Ver-mehrt stellt sich die Frage nach den Bedingungen, die eine ge-sunde Entwicklung von Kindern ermöglichen. 
 ➞ weiter auf Seite 12
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Schule ist grundsätzlich ein werbefreier Ort, sagt das Schulgesetz. Sieht 

das im Alltag wirklich so aus? Immer wieder gibt es Schlagzeilen wie 

„Schluss mit Werbung an Schulen!“, „Werbung an Schulen nimmt massiv 

zu“ oder „Lobbyismus hat an Schulen keinen Platz“. Es stellen sich Fragen 

zur Spannbreite zwischen Werbeverbot und Schulsponsoring. Ist das Ausle-

gungssache?  ➞ weiter auf Seite 4

Toleranz
Toleranz ist das Gebot der 

Stunde! Nun da die Kleingeister 

und Ignoranten das Wort an 

sich reißen und Stimmung ma-

chen gegen Menschen aus an-

deren Kulturkreisen, setzen die 

Aufgeklärten und Reflektierten 

Toleranz ein als Gegenmittel. 

Gedanken zu einer geschätzten 

Haltung  ➞ mehr auf Seite 7

Gemeinsam ALLE stark machen

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 6

Ramadan im Jugendzentrum 

➞ Seite  8

Der Hype von Snapchat

➞ Seite  13 

„Dass es so leicht ist, Trick-

filme zu machen“

Herausforderung 

Salafismus
Die AJS hat im Rahmen des 

Projekts „Plan P. – Jugend 

stark machen gegen sala-

fistische Radikalisierung“ 

eine Broschüre erstellt. 

Darin wird das Phänomen in 

seinen verschiedenen Aus-

prägungen erklärt, werden 

mögliche Gründe für die 

Hinwendung junger Leute 

zu bestimmten Gruppen 

sowie staatliche und gesell-

schaftliche Handlungsop-

tionen aufgezeigt. Die Bro-

schüre ist kostenlos bei der 

AJS zu bestellen oder auf 

der AJS-Homepage als Da-

tei herunterzuladen. Dieser 

Ausgabe des AJS FORUMs 

liegt ein Exemplar bei.

Weitere Infos unter  

www.ajs.nrw.de

Panini-Album zur EM 2016 –  

Jetzt kostenlos an deiner Schule!

„Sexualisierte Gewalt an 

Mädchen und Jungen mit 

Behinderung – das passiert?“ 

Die Antwortet lautet eindeutig 

„Ja!“. Ergebnisse empirischer 

Studien signalisieren sehr klar, 

dass sexualisierte Gewalt vor 

niemandem halt macht. 12 bis 

15 Prozent der Mädchen und 

Jungen ohne Behinderung und 

circa dreimal so viele Mädchen 

und Jungen mit Behinderung 

sind von sexuellem Missbrauch 

betroffen.  ➞ mehr auf Seite 10

Die Salafisten 

werden gewaltbereiter!

Kann man  
    „die Salafisten“ verbieten?

Verfassungsschutz rechnet  

mit 7000 Salafisten
Aussteiger aus Salafisten-Szene:  

ALLAH IM KOPF
Bald jeder
8. Schüler 

in NRW Salafist?

Versagen die Schulen im  
Kampf gegen den Salafismus?

Weibliche Islamisten: 

Der Irrweg der  
Dschihad-Bräute

Salafistische Zentren 
 in allen großen  

deutschen Städten

Schon Sechsjährige 
hetzen in der Schule

Verfassungsschutz 

gegen Salafisten 

in Flüchtlingsheimen

Polizei stürmt

Salafisten-Verein

Der Salafismus 
als „Durchlauferhitzer“

 zum Terrorismus

Immer mehr  
Dschihad-Krieger  
in Deutschland

Ein Projekt der

Herausforderung

SALAFISMUS
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Hochsensibilität ist ein Begriff, der uns immer häufiger begegnet – in 
Zeitschriften, im Internet, in Büchern. Was ist Hochsensibilität und wie 
äußert sie sich? Was zeichnet hochsensible Personen und vor allem  
Kinder aus? Müssen wir auf sie besonders achtgeben oder sie besonders 
schützen? ➞ weiter auf Seite 10

#nohatespeechDie AJS-Fachtagung zu Hate Speech am 1. Juli hat rund 300 Praktiker/-innen und Fachkräften aus Jugendarbeit und Schule einen inhaltlichen Einstieg er-möglicht und praktische Impulse für die (medien-)pädagogische Arbeit mit Jugendlichen gege-ben.  ➞ mehr auf Seite 12

Body-Art for Kids 

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 4
Was hilft gegen Cyber-Mobbing?  
➞ Seite  6
Amtsgericht Bad Hersfeld: Löschung von WhatsApp!

➞ Seite  9
Hundeleine, Rettungsseil, digitale Nabelschnur?

Vom Tanzlokal in die Cyberwelt
Neue Gefahren für unsere  Kinder – muss das Jugend-schutzgesetz verjüngt werden?

Fachkonferenz der AJS am 15.11.2016

Die Fachkonferenz soll einen Überblick über aktuelle Ge-setzesänderungen wie z. B. § 10 JuSchG zu Zigaretten und E-Shishas geben und gleichzeitig „neue Gefahren“ für Kinder und Jugendli-che thematisieren. Haben Normen wie § 5 JuSchG (Tanzveranstaltungen) in der heutigen Zeit ausgedient? Braucht es nicht vielmehr Regelungen, die sich mit Cy-ber-Grooming, Shisha-Bars & Co. beschäftigen? Müssen hier Eltern (wieder) in die Pflicht genommen werden? Neben Fachvorträgen zur ak-tuellen Rechtslage möchten wir die heute in der Praxis relevanten Jugendschutzfra-gen durchleuchten und zur Diskussion stellen.
Weitere Infos unter  
www.ajs.nrw.de

Selbstoptimierung gehört heute zum modernen Lifestyle. Dabei unterliegt das äußere Erscheinungsbild natürlich dem gesellschaftlichen Wandel und gewinnt (vermeintlich) in Schule und Beruf immer mehr 

an Bedeutung. Doch wenn der Sohn oder die Tochter mit einem Tattoo nach Hause kommt, fragen viele Eltern nach der rechtlichen Zulässig-keit.  ➞ weiter auf Seite 8

Hochsensible Kinder –  anders als die anderen?

Beitrag zu den Produktions- und Versand-
kosten erhoben wird. Ab dieser Ausgabe 
gibt es das AJS FORUM ausschließlich 
im Jahresabonnement, vier Ausgaben 
für 12 Euro. Das Fachmagazin wird wie 
bisher vierteljährlich zum Quartalsende 
erscheinen. Zum Download auf unserer 
Homepage werden künftig ausschließ-
lich ältere Ausgaben des AJS FORUMS 
bereitgestellt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
uns treu bleiben und auch künftig das 
AJS FORUM beziehen. Und: Sagen Sie 
es weiter, dass künftig weitere Inte-
ressierte das AJS FORUM bestellen 
können! Online-Anmeldung unter 
www.ajs.nrw.de. 

Sollten Sie das Fachmagazin künftig 
nicht im Abo beziehen wollen, besteht 
die Möglichkeit zur Kündigung auf der 
AJS-Homepage unter www.ajs.nrw.de.

Verbot von „Cayla“
Die Bundesnetzagentur hat die interak- 
tive Puppe „My Friend Cayla“ verbo-
ten. Mit ihr können heimlich Ton- und 
Bildaufnahmen gesendet werden, da 
sie Internet und Spracherkennungs-
software vereint. Die Sprachaufzeich-
nungen werden auf Servern einer US-
Firma gespeichert. Weitere interaktive 
Spielzeuge sollen überprüft werden 
(Bundesnetzagentur 17.2.2017).

Siloballenentscheidung
Im AJS-Forum 4/2016 berichteten wir 
über die Elternhaftung eines 11-Jähri-
gen, der beim unbeaufsichtigten Spie-
len einen Sachschaden angerichtet 
hatte. Die erste Instanz  schloss eine 
Haftung der Eltern bzw. des Kindes 
aus. Das OLG München sah das in der 
Berufung anders, der Junge sei selbst 
deliktsfähig und entsprechend haftbar. 
Vor Gericht einigten sich die Parteien 
auf eine Entschädigungszahlung.

Schwimmunterricht
Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) hat am 10.1.2017 
entschieden, dass auch muslimische 
Mädchen am Schwimmunterricht in 
der Schule teilnehmen müssen. Der 
Staat habe insoweit das Recht, die 
Religionsfreiheit einzuschränken. 
Der Schule kommt für die soziale 
Integration, gerade bei Kindern mit 
Migrationshintergrund, eine heraus-
gehobene Rolle zu. Es sei im Interesse 
der Kinder, an allen Bildung- und Er-
ziehungsangeboten der Schule teilzu-
nehmen (Az. EGMR: 29086/12).

Änderung § 9 JuSchG
Im Zuge der Abschaffung des Brannt-
weinmonopolgesetzes zum 31.12.2017 
wird ab Januar 2018 der § 9 JuSchG 
entsprechend angepasst. Die Begriffe 
„Branntwein, branntweinhaltige Ge-
tränke“ werden durch die moderne 
Wor twahl „ Alkohol bzw. Alkohol-
erzeugnisse“ ersetzt. Die Altersgrenzen 
der Abgabe- und Konsumverbote  für 
Minderjährige ändern sich aber nicht.

§

§

Weniger Teenager-Mütter
Die Zahl der Mädchen und jungen Frauen, die 
vor ihrem 20. Geburtstag ein Baby zur Welt 
bringen, werden in der EU und insbesondere 
Deutschland weniger. Der Anteil an den Ge-
burten ging in den vergangenen zehn Jahren 

Gewalt in der Erziehung
Das US-amerikanische Fachmagazin „Child 
Development“ berichtet von den Ergebnissen 
einer Untersuchung, nach der Kinder und 
Jugendliche, die mit großer Härte und Ge-
walt erzogen wurden, häufiger in der Schule 
versagten. Die Langzeitstudie „Maryland 
Adolescent Development in Context“ (MA-
DICS) fand heraus, dass Heranwachsende, 
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Gewalt, Porno,  

Abofalle??

Online-Anbieter müssen seit 

dem 1. Oktober Jugendschutz-

beauftragte stellen. Der refor-

mierte Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag setzt auf die 

Stärkung der Selbstkontrollen.

 ➞ mehr auf Seite 12

Schweigen schützt die Falschen! 

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 9
Verbot von Kinderehen  

in Deutschland

➞ Seite  10

Resilienz als Schatzkiste

➞ Seite  13 
Vom Tanzlokal in die  

Cyberwelt

Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen e. V.

Empowerment  

vs. Angst
Zum pädagogischen Umgang 

mit Rechtspopulismus

Kinder und Jugendliche zu 

stärken, ist Ziel jeder Prä-

ventionsarbeit. Angst steht 

dem diametral gegenüber. 

Aber gerade rechtspopu-

listische Kreise betreiben 

das Geschäft mit der Angst 

und instrumentalisieren sie 

für ihre politischen Zwecke. 

Wie können pädagogische 

Fachkräfte hier gegensteu-

ern?  Nach einem Vortrag zu 

Rechtspopulismus und dem 

„Geschäft mit der Angst“ 

von Hans-Peter Killguss 

(Info- und Bildungsstelle 

gegen Rechtsextremismus 

im EL-DE-Haus Köln) und 

weiteren Impulsen werden 

die Teilnehmenden über die 

Konsequenzen für die päda-

gogische Arbeit diskutieren.

Fachtagung von IDA NRW, 

Landesjugendring NRW,  

LVR und AJS NRW 

am 14.3.2017, 13-17 Uhr 

im Horionhaus, Köln

Weitere Infos unter  

www.ajs.nrw.de

Sport schafft emotionale Nähe. 

Sport fasziniert uns und gilt in 

der heutigen Zeit für das soziale 

Miteinander als sehr wichtig. 

Es sind diese emotionale Nähe 

und die häufige Betonung der 

Körperlichkeit, die den Sport 

für potenzielle Täter und Täte-

rinnen attraktiv machen. Dann 

kann es im Sport zu Grenzüber-

schreitungen und Missbrauch 

kommen. Und es zeigt sich, dass 

der Sport im Verein keine ge-

schützte Insel ist – sondern Teil 

unserer Gesellschaft.    

➞ weiter auf Seite 6

 Dabei sein ist alles

Achtung ist die Vorbedingung für Inklusion. Es geht darum, jedes Kind in 

seiner Andersartigkeit zu akzeptieren – mit seinen Begabungen und sei-

nen Handicaps. „Guckt auf den einzelnen Menschen, nicht auf seine Be-

hinderungen“, forderte Janusz Korczak in seiner Pädagogik der Achtung. 

Die Umsetzung von Inklusion allerdings steht auch in der Jugendförde-

rung immer noch am Anfang. ➞ mehr auf Seite 4

die in ihrer Familie angeschrien, geschlagen 
oder bedroht wurden, sich mehr an Gleich-
altrigen orientierten und später insgesamt 
ein riskanteres Leben führten. Die Mädchen 
würden früher sexuell aktiv, während die 
Jungen eher zu kriminellem Verhalten 
neigten. Dies wiederum führte oftmals zum 
Schulabbruch. dpa

von 2,7 Prozent auf 1,7 Prozent zurück. Mit 
mehr als 8 Prozent haben Rumänien und 
Bulgarien die europaweit höchste Zahl von 
Teenager-Müttern. www.destatis.de unter 
dem Suchwort „Junge Mütter“.



§ 14 SGB VIII befähigt und in ihrer Handlungssicherheit 
gestärkt werden.

Elterntalk wurde von der Aktion Jugendschutz Lan-
desarbeitsstelle Bayern e. V. entwickelt und wird dort 
wie auch in Niedersachsen seit Jahren erfolgreich 
durchgeführt. 

Elterntalk NRW – das sind Gesprächsrunden für Mütter 
und Väter mit Kindern von 0-14 Jahren. Kleine Grup-
pen von fünf bis sieben Personen treffen sich zu einem 
Erfahrungsaustausch über (Medien-)Erziehungsfragen 
in der Familie. Ab welchem Alter ein Smartphone? Wie 
surft mein Kind sicher? Wie viel Fernsehen ist sinnvoll? 
Elterntalk NRW geht davon aus, dass Eltern Expertin-
nen und Experten in eigener Sache sind. Sie kennen 
ihre Kinder und ihre Lebenssituation am besten. Ihre 
Erfahrungen sind Grundlage für das Gespräch in wert-
schätzender und offener Atmosphäre.

Eine Gesprächsrunde wird von sogenannten Modera-
tor/-innen angestoßen und begleitet. Moderator/-in-
nen sind geschulte Mütter und Väter. Das heißt, dass 
sie in der gleichen Situation sind wie die anderen 
Eltern. Im Kreise der Eltern können Mütter und Väter 
viel offener sein als gegenüber pädagogischen Fach-
kräften.

Für die Auswahl, Schulung und Begleitung der jeweils 
fünf bis zehn Moderator/-innen in einer Region sind 
sogenannte Regionalbeauftragte zuständig. Diese 
Regionalbeauftragten sind pädagogische Fachkräfte, 
die in den lokalen Strukturen und Netzwerken der 
Jugendhilfe an ihrem Standort verankert sind.

Standortpartner im Projekt kann zum Beispiel das 
Jugendamt sein, ein Wohlfahrtsverband, eine Fa-
milienbildungsstätte oder ein freier Träger. Er stellt 
seine Infrastruktur und Ressourcen zur Verfügung und 
unterstützt die/den Regionalbeauftragte/n.

Zunächst bilden sich in den Regionen Bonn, Gütersloh 
und Warendorf lokale Netzwerke zur Umsetzung von 
Elterntalk NRW. Standortpartner in Bonn ist die Fach-
stelle für interkulturelle Bildung und Beratung e. V. 
(FIBB), in Gütersloh das Jugendamt der Stadt Güters-
loh und in Warendorf das Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien des Kreises Warendorf. Elterntalk NRW 
soll sich über das Land verteilt an immer mehr Stand-
orten entwickeln. Koordiniert wird das Projekt von 
der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Landesstelle NRW (AJS). Das Elterntalk-Team bei der 
AJS entwickelt zu den jeweiligen Talkthemen Metho-
den zum Gesprächseinstieg und bietet Schulungen 
und Fachveranstaltungen an. 

Elterntalk NRW ist ein lebensweltorientiertes Prä-
ventionsangebot, das alle Eltern anspricht. Eltern 
erfahren Unterstützung im Erziehungsalltag – ohne 
Belehrung von außen. Im Dialog auf Augenhöhe sollen 
Eltern zum besseren Schutz ihrer Kinder im Sinne des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß  
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„Also eins ist klar: Das ist nichts für Introvertierte – es braucht Netzwerktypen!“
Interview mit Mona Kheir El Din zum Sta rt von Elterntalk NRW in Bonn

Dialogische Haltung
Die Gesprächshaltung bei El-
terntalk entspricht dialogischer 
Elternarbeit und setzt durchweg 
an den Stärken (Ressourcen) an. 
Dazu haben Johannes Schopp 
und Jana Marek im  Konzept 
„Eltern stärken“ eine Einladung 
zum Dialog formuliert:

l Jede/Jeder genießt den  
 gleichen Respekt.

l Ich mache mir bewusst,  
 dass meine „Wirklichkeit“,  
 nur ein Teil des Ganzen ist.

l Ich genieße das Zuhören.

l Ich brauche niemanden  
 von meiner Sichtweise zu  
 überzeugen.

l Ich verzichte darauf,  
 (m)eine Lösung über den  
 Lösungsweg meines Gegen- 
 übers zu stellen.

l Wenn ich von mir rede, be- 
 nutze ich das Wort „Ich“ und  
 spreche nicht von „man“.

l Bevor ich rede, nehme ich  
 mir einen Atemzug Pause.

l Ich rede von Herzen …  
 und fasse mich kurz.

l Ich vertraue mich neuen  
 Sichtweisen an.

l Ich nehme Unterschiedlich- 
 keit als Reichtum wahr.

4

Eltern ins Gespräch bringen
Elterntalk NRW - Neues Format der Elternbildung in NRW

Mona Kheir El Din ist die Regional-
beauftragte für Elterntalk NRW 
in Bonn. Von ihren langjährigen 
Erfahrungen in der interkultu-
rellen und vorurteilsbewussten 
Elternarbeit mit der Fachstelle 
für interkulturelle Bildung und 
Beratung (FIBB e.V.) profitiert 
Elterntalk NRW.

Wie hat Elterntalk in Bonn begonnen?
Sehr gut! Schon die Akquise der Moderatorinnen war 
wirklich leicht. Ich arbeite schon lange mit Frauen 
zusammen, die ohnehin für ihre Familien das soziale 
Leben organisieren, sich engagieren, also sprich-
wörtlich ihre Familien-Netzwerke pflegen. Und 
diese Frauen fühlen sich von dem Elterntalk-Ansatz 
„Eltern für Eltern“ natürlich sehr angesprochen. Da 
sind keine Hürden. Talks mit Freunden, Bekannten 
und Nachbarn können sofort losgehen. Ich habe also 
offene Türen eingerannt. Die Zustimmung war sofort 
hoch, „das wird klappen“ die einhellige Meinung.

Wer sind denn die Elterntalk-Moderatorinnen 
in Bonn?
Sieben Frauen übernehmen die Schlüsselfunktion 
der Moderatorin. Sie haben alle einen Migrationshin-
tergrund, sie sind alle mehrsprachig und sie sind alle 
Mütter. Ihre Kinder sind zwischen drei und 26 Jahren 
alt. Sie sprechen Deutsch, Arabisch, Kurdisch, Pol-
nisch und Russisch. Die Mehrsprachigkeit ist wichtig 
für den Zugang zu anderen Eltern. Zwei der Moderato-
rinnen haben eine Berufsausbildung als Grundschul-
lehrerin, eine hat einen Master in Education, eine 
andere ist ausgebildete Erzieherin – jeweils in ihrem 
Herkunftsland. Aber ihre Qualifikationen werden in 
Deutschland leider nicht anerkannt. All diese kom-
petenten Frauen wären ein Schatz für unser Sozial- 
und Bildungswesen, für Kitas und Familienzentren!

NRWELTERN

Smartphone

161202_Elterntalk_Aufkleber_Kiste_RZ2.indd   1 02.12.16   14:49
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Die Moderatorinnen in Bonn 
erproben das Bildkartenset 
„Smartphone“ bei ihrer ersten 
Schulung. 

„Also eins ist klar: Das ist nichts für Introvertierte – es braucht Netzwerktypen!“
Interview mit Mona Kheir El Din zum Sta rt von Elterntalk NRW in Bonn

Anke Lehmann (AJS)
anke.lehmann@mail.ajs.nrw.de

Jetzt stehen genau diese bereit, um Elterntalks 
durchzuführen. Worum ging es bei den Schu-
lungstreffen?
Natürlich haben wir erst mal selber getalkt! Ab wel-
chem Alter darf mein Kind ein Smartphone haben? 
Wann bleibt mein Smartphone aus? Haben wir das 
Smartphone im Griff – oder umgekehrt? Dabei haben 
alle gemerkt, wie umfangreich das Thema „Smart-
phone“ im Erziehungsalltag ist. Da stecken ganz viele 
Themen drin. Wir haben dann jeweils eine Karte aus 
dem Bildkartenset „Smartphone“ besprochen,  disku-
tiert, uns zum Thema informiert und die Erkenntnisse 
zusammengefasst. So erschließen wir uns die Inhalte 
auch weiterhin nach und nach.
Die Inhalte, also sozusagen das Expertenwissen in 
Sachen Medienerziehung, ist die eine Sache. Aber 
letztlich geht es darum, die Eltern in ein gutes Ge-
spräch zu leiten. Wenn das nicht gelingt, nützen alle 
Inhalte nichts! Wir haben also unseren Fokus vor allem 
auf die Rolle und die Haltung der Moderatorin als 
Gesprächsbegleiterin gelegt. Welche Regeln braucht 
ein gelingendes Gespräch? Das ist ja eben die Eltern-
talk-Methodik: Die Moderatorin hat keine Leitungs-
funktion! Sie ist eben nicht Referentin, die sagt, wo es 
lang geht, wie bei vielen anderen Angeboten! Eltern 
fühlen sich oft klein, wenn sie belehrt werden. Und 
genau das kann bei Elterntalk anders laufen!

Du bist von dem Ansatz überzeugt...
Elterntalk ist gut für Eltern! Elterntalk ist niedrig-
schwellig. Ich kannte diesen Peer-to-Peer-Ansatz aus 
Bayern schon lange. Als ich hörte, es soll jetzt auch in 
NRW kommen, dachte ich: „Na endlich!“ Da kommen 
all die, die nicht zur VHS und nicht zum Elternabend 
kommen. Da kommen all die, die sich sonst nicht 
trauen, die die Sprache nicht verstehen. Ich habe vor 
einigen Jahren schon in unserem Elternprogramm 
„MedienFit“ – das sind Elterngesprächskreise, die 
an Einrichtungen gekoppelt sind – manchmal die 
Bildkarten von Elterntalk Bayern benutzt – und gut 

gefunden. Aber ein Elterntalk-Netzwerk aus eigener 
Kraft konnte ich nicht aufbauen. Deswegen freue ich 
mich, dass wir es jetzt machen können. 
Das Arbeitsmaterial, die Elterntalk-Taschen und auch 
die Powerbanks als Gastgeschenke sind wichtig. Die 
Materialien bieten den Moderatorinnen Sicherheit bei 
ihrer Aufgabe. Wenn Elterntalk NRW sich etablieren 
soll, muss es im Landeshaushalt vorgesehen sein. Es 
muss Mittel dafür geben. 

Wie stehen die Moderatorinnen zu ihrer neuen 
Aufgabe?
Die Frauen haben ihre Angst verloren. Am Anfang 
waren noch einige unsicher: „Ach, ich bin doch keine 
technische Expertin, ich kann doch nichts Inhaltliches 
zum Thema ‚Smartphone‘ sagen.“ Nach unseren 
Schulungstreffen war die Rückmeldung: „Aha! Es 
geht ja viel mehr ums Zuhören! Und darum, Eltern 
ins Gespräch zu bringen!“ Da sehen die Frauen aber 
auch ihre Herausforderung bei den Talks. Nämlich die 
eigene Rolle zu finden. Die Rolle als Mutter von der 
Rolle als Moderatorin zu trennen. Für mich war es sehr 
hilfreich, kurz nach meiner eigenen Dialog-Schulung 
die Moderatorinnen-Schulung durchzuführen. So 
habe ich die Dialogische Haltung in die Gruppe rein-
getragen. Ich habe also nicht die Dialogischen Regeln 
auf ein Plakat geschrieben, sondern ich habe es an 
unseren beiden Schulungstagen einfach gemacht: 
Ich habe zum Dialog eingeladen.

Wie geht es weiter?
Bis zum nächsten Fortbildungstreffen wird jetzt erst 
mal sechs Wochen lang getalkt! Dann tauschen wir 
unsere Erfahrungen aus. Das wird spannend! Und 
natürlich erschließen sich die Moderatorinnen nach 
und nach weitere Inhalte. Vor den Sommerferien 
treffen sich dann alle Regionalbeauftragten. Auf den 
Austausch bin ich auch gespannt. Und natürlich freue 
ich mich auf ein wachsendes Elterntalk-Netzwerk mit 
vielen guten Gesprächen.
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Konfliktprozess. Mit der Zeit lernen die Kinder so, wie 
sie selbst konstruktiv Konflikte bewältigen können. 

Darum geht es im FREUNDE-Programm: die innere 
Haltung zu respektvollem Umgang miteinander zu 
stärken – sowohl in der Trainerschulung als auch in 
der Schulung der Erzieherinnen und Erzieher und 
weiter hinuntergebrochen in ihrer Arbeit mit Kindern 
und Eltern. Denn schon die jüngeren Kinder sollen zu 
respektvollem Umgang miteinander befähigt werden.
„Bei den Schulungen gehen wir davon aus, dass 
die angehenden Trainerinnen und Trainer genauso 
wie die Erzieherinnen und Erzieher schon wertvolle 
Kompetenzen und ‚Handwerkszeug‘ mitbringen“, so 
FREUNDE-Programmleiter Heribert Holzinger. „Sie 
wenden bereits erprobte und sinnvolle Methoden 
in ihrem Arbeitsalltag an, die sie bei der Umsetzung 
des FREUNDE-Programms weiterhin nutzen können 
und sollen“, ergänzt FREUNDE-Trainerin Susanne 
Wittenberg. Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Im-
plementierung im Arbeitsalltag der Erzieherinnen und 
Erzieher: Es gibt keinen engmaschigen Zeitplan, teure 
Materialien oder großen organisatorischen Aufwand. 
Die übergreifenden „pädagogischen Vorhaben“ von 
„FREUNDE“ lassen sich einfach in den Alltag integrie-
ren und bieten eine nachhaltige Struktur.

Pädagogische Vorhaben
 Mit viel Gefühl:  Freude, Wut, Angst, Traurigkeit – Ge-
fühle wahrnehmen, bei sich selbst und bei anderen, 
ist die Grundlage von FREUNDE. Es geht darum, diese 
verbal und nonverbal zum Ausdruck bringen und auch 
regulieren zu können – unter dem Motto: Alle Gefühle 
sind ok, aber nicht alle Verhaltensweisen. Die Arbeit ist 
dabei am situationsorientierten Ansatz ausgerichtet.
 Kinder reden mit:  Mit welcher Haltung treten Erziehe-
rinnen oder Erzieher Kindern gegenüber, mit denen sie 
täglich viele Stunden verbringen? Dies ist eine grund-
sätzliche Frage, auf die FREUNDE eine klare Antwort 
gibt: Kinder haben ein Recht auf Beteiligung, sie dürfen 
und sollen ihrem Alter entsprechend mitgestalten und 
damit ihre Selbstwirksamkeit erfahren.
 Selber-mach-Tag:  Am Selber-mach-Tag bleiben die 
Spielsachen an einem Tag pro Woche in den Schränken 
und Regalen. Die Kinder entwickeln eigene Ideen, was 
sie an diesem Tag machen wollen, und werden selber 
aktiv – sie müssen eigene Entscheidungen treffen 
und sich mit den anderen Kindern und Erwachsenen 
austauschen. Dabei entwickeln sie soziale und kom-
munikative Kompetenzen.
 Ein Platz zum Streiten: Streit und Konflikte – wer darf 
die Schaufel zuerst haben, wer hat wem welches 
Spielzeug weggenommen, wer hat angefangen – ge-
hören zum Alltag in Tageseinrichtungen. Meist stören 
sie und oft gibt es keine zufriedenstellende Einigung. 

Die Figuren Franz von Hahn, Johnny Mauser und der 
dicke Waldemar in Mullewapp sind beste Freunde. Ob-
wohl sie sich auch mal zoffen, vertragen sie sich immer 
wieder. Und so gelingt es ihnen, Herausforderungen 
und Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Buch- und 
Filmfiguren stammen aus der Feder des Künstlers 
Helme Heine und stehen Pate für das pädagogische 
Programm „Starke Kinder – gute Freunde“. Dessen 
Ziel ist es, Kinder stark zu machen, ihnen Lebens-
kompetenzen zu vermitteln sowie bereits in Kinder-
tagesstätten sucht- und gewaltpräventiv zu wirken. 
Die drei- bis sechsjährigen Kinder erlernen wichtige 
soziale Kompetenzen – etwa mit Streit oder Stress 
adäquat umzugehen, Gefühle wahrzunehmen und 
Empathie zu entwickeln.

„Einfach“ oder mit Lerneffekt?
Paul und Max beispielsweise, beide fünf Jahre alt, 
finden immer einen Anlass zum Streiten: Wer nimmt 
zuerst den blauen Stift, wer hat im Sandkasten die 
tolle Burg kaputtgemacht und warum weint Max 
beim kleinsten Anlass? Hier sind Aufmerksamkeit 
und Fingerspitzengefühl bei den Erzieherinnen und 
Erziehern gefragt, genauso wie Methoden, wie sie die 
Kinder darin unterstützen, schwierige Situationen zu 
meistern. Neben den Methoden spielt die Haltung der 
Betreuungspersonen eine wichtige Rolle: Trauen sie 
den Kindern zu, ihre Auseinandersetzungen selber zu 
regeln? Oder ist es nicht viel einfacher, direktiv einzu-
greifen und Streithähne zu trennen? Beim FREUNDE-
Streitteppich etwa sind die pädagogischen Fachkräfte 
nicht Schiedsrichter, sondern sie moderieren einen 

Freunde sind kostbar
Lebenskompetenz stärken – Suchtprävention im Kindergarten mit dem FREUNDE-Programm

FREUNDE-Programm
Nach einem ersten Durchgang im Jahr 2013 fand im Oktober 2016 die zweite 
„FREUNDE-Trainerschulung“ in Nordrhein-Westfalen statt. 16 Fachkräfte für 
Suchtprävention absolvierten die dreitägige Schulung und können nur ihrerseits 
Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Bei der Veranstaltung handelte es sich 
um eine Kooperation der ginko Stiftung für Prävention (Landeskoordinierungs-
stelle für Suchtvorbeugung NRW) und der Aktion Jugendschutz Landesarbeits-
stelle Bayern e.V., bei der die FREUNDE-Programmleitung bereits seit 1998 
angesiedelt ist. Trainer-Tandem Heribert Holzinger und Susanne Wittenberg 
leiteten die Schulung und erhielten dabei Unterstützung von Dietrich Höcker 
als FREUNDE-Koordinator in Nordrhein-Westfalen.
„Macht Lust, FREUNDE vor Ort umzusetzen“, resümierte eine Teilnehmerin am 
Ende der FREUNDE-Trainerschulung – das ist die Aufgabe der 16 neuen Traine-
rinnen und Trainer in Nordrhein-Westfalen: in ihren Kreisen und Kommunen das 
FREUNDE-Programm an Erzieherinnen und Erzieher nachhaltig weiterzugeben. 
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FREUNDE bietet einen „Platz zum Streiten“ und will 
die Kinder befähigen, selber eine Lösung zu finden. 
Dazu bedarf es zunächst der Unterstützung durch die 
Erzieherinnen.
 Inseln der Ruhe:  Ein Kindergartentag kann lang sein 
für die Drei- bis Sechsjährigen, es ist laut, trubelig 
und immer etwas los. Da ist es wichtig, Ruhe-Rituale 
und Entspannungsübungen in den Tagesablauf einzu-
bauen. So lernen die Kinder schon früh,  wie sie mit 
stressigen Situationen zurechtkommen und wie sie 
selber auch zur Ruhe kommen können.

Junge Persönlichkeiten stärken
Fachkräfte aus dem Bereich Suchtprävention, die 
landesweit in Kreisen und Kommunen tätig sind, brin-
gen gute Voraussetzungen mit, um als Trainerinnen 
und Trainer das FREUNDE-Programm zu vermitteln. 
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt „Suchtprävention“ ist ein 
Kernthema des FREUNDE-Programms. Zudem sind 
diese Fachkräfte oft bereits in „MOVE – Motivierende 
Gesprächsführung“ geschult mit dem Schwerpunkt 
„Kita-MOVE“. Diese Fortbildung wirkt unterstützend 
bei Gesprächen mit schwer erreichbaren Eltern und 
ergänzt das FREUNDE-Programm entsprechend.

Suchtprävention beinhaltet, frühzeitig die Lebens-
kompetenzen vor allem von jungen Menschen zu för-
dern: Dazu zählen beispielsweise Selbstbewusstsein, 
emotionale Kompetenz, Impulskontrolle, Frustrations-
toleranz oder die Art und Weise, Konflikte und Stress 
zu bewältigen. Hinzu kommt ab dem Jugendalter der 
Umgang mit Alkohol und Tabak – die beiden häufigs-
ten Suchtmittel, mit denen Jugendliche schon früh in 
Kontakt kommen. Im Zentrum der FREUNDE-Schulung 
steht die Vermittlung von Mechanismen und tieferen 
Ursachen der Suchtentstehung. „Anschaulich lässt 
sich das mit dem ‚Suchtdreieck‘ erläutern, das Be-
standteil der FREUNDE-Schulung ist“, erklärt Dietrich 
Höcker, der in NRW als FREUNDE-Koordinator Erziehe-
rinnen und Erzieher fortgebildet hat.

Persönlichkeit, Gesellschaft und die Verfügbarkeit 
eines Mittels bilden die Eckpunkte des Suchtdreiecks. 
Das Wissen um die Zusammenhänge dieser drei Pole 
bringen die Prophylaxefachkräfte mit und vermitteln 
sie an die Erzieherinnen weiter. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Pol „Persönlichkeit/Mensch“: Lebens-
kompetenz bedeutet, gestärkt mit Schwierigkeiten 
und Konflikten umzugehen, sich ohne Hilfsmittel 
entspannen zu können, Impulsen nicht unmittelbar 

Ruth Ndouop-Kalajian 
(ginko Stiftung für Prävention 
Landeskoordinierungsstelle 
für Suchtvorbeugung NRW)

Lebens-
kompetenzblume
Die Übung „Lebenskom-
petenzblume“ ist sowohl 
Teil der Trainerschulung als 
auch Teil der Schulung von  
Erzieherinnen und Erzie-
hern. Eine „Lebenskompe-
tenzblume“ mit zehn Blü-
tenblättern wird in die Mitte 
des Raumes gelegt. Die Blütenblätter 
sind beschriftet, z. B. mit „Frustrations-
toleranz“, „Umgang mit Gefühlen“ oder 
„Kommunikationsfähigkeit“.
In Kleingruppen überlegen die Teilnehmenden gemeinsam anhand von zwei 
bis drei Blütenblättern, wie sie in ihren Einrichtungen schon zu diesen The-
men arbeiten – nämlich in der Regel schon sehr viel. Wenn alle Blütenblätter 
anschließend wieder zur bunten Lebenskompetenzblume zusammengelegt 
werden, wird sehr plakativ deutlich, wie viel die Erzieherinnen und Erzieher 
im Bereich von Sucht- und Gewaltprävention bereits leisten. Die Blume zeigt 
zahlreiche Aspekte, die die Resilienz, die Widerstandskraft der Kinder, fördern. 
Ziel der Schulung ist es, den Erzieherinnen und Erziehern bewusst zu machen, 
dass sie pädagogische Vorhaben und Maßnahmen zielgerichtet einsetzen kön-
nen. Neben dem Aha-Effekt stellt sich bei den Teilnehmenden auch ein Gefühl 
der Entlastung und Wertschätzung ein.

Lebenskompetent ist, wer
l sich selbst kennt und mag,
l empathisch ist,
l kritisch und kreativ denkt,
l kommunizieren und Beziehungen führen kann,
l durchdachte Entscheidungen trifft,
l erfolgreich Probleme löst,
l sich mitzuteilen vermag,
l Freundschaften schließt und aufrecht erhält,
l Gefühle und Stress bewältigen kann. 
Beschreibung laut WHO (1994)

Weitere Informationen
www.lebenskompetenzen.com

www.stiftung-freunde.de 

www.bayern.jugendschutz.de 

www.move-trainings.de 

www.ginko-stiftung.de

Droge 
Mittel

Gesellschaft 
Milieu

Persönlichkeit
Mensch

nachgehen zu müssen. Diese Kompetenzen können 
die Anfälligkeit für bestimmte Suchtmittel reduzieren.
Bereits in der Kindertagesstätte können Erzieherinnen 
und Erzieher die Kinder stärken und Kompetenzen 
fördern. Etwa wenn Paul und Max sich darum streiten, 
wer zuerst auf die Schaukel darf oder Lea und Marie 
das neue Mädchen nicht mitspielen lassen wollen. 
Viele kleine Situationen bieten sich an, in denen die 
Betreuungspersonen unterstützend eingreifen kön-
nen. Damit stellen sie früh die Weichen, um soziale 
Kompetenzen und Schutzfaktoren der Kinder außer-
halb ihrer Familien zu fördern. Erzieherinnen und 
Erzieher verfügen bereits über vielfältige Methoden 
und Kompetenzen in diesem Bereich, sind sich aber 
selten bewusst, dass sie damit auch sucht- und ge-
waltpräventiv arbeiten.
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1 Vgl. Christian Weber:  
Blauwal in der Turnhalle.  
In: Süddeutsche Zeitung  
vom 4./5. Februar 2017, S. 34.
2 www.digitalspy.com/
gaming/interviews/a677156/
playstation-vr-chief-virtual-
reality-games-need-their-own-
rating-system/, abgerufen am 
2.3.17.
3 Vgl. https://vrodo.de/
virtual-reality-playstation-vr-
nicht-fuer-kinder-unter-12/, 
abgerufen am 2.3.17. 

VR in der Wissenschaft 
Die Begeisterung ist auch im Bereich der Psychologie und der Medi-
zin groß. Es werden Einsatzgebiete im Bereich der Traumatherapie 
und der Chirurgie gefunden und es soll unterstützend Menschen 
mit Depressionen, Angststörungen und sogar Autismus helfen. Er-
geben sich so etwa auf dem Gebiet der Empathie neue Chancen? 
Mit Hilfe von VR-Sessions können Personen das Geschehen aus 
der Perspektive des anderen Geschlechts erleben oder den Alltag 
eines Obdachlosen simulieren. Pädagog/-innen dürfen sich aber 
nicht der Illusion hingeben, es helfe unempathischen Menschen 
plötzlich empathisch zu werden. Potenzial besteht ebenfalls im 
Bereich Reisen, sodass per VR sonst schwer erreichbare Orte be-
sucht werden können. Google startete dabei schon ein Projekt, das 
Kinder in Großbritannien, sozusagen als Klassenausflug, auf den 
Mars, ans Great Barrier Reef, in den Buckingham Palace und sogar 
in den menschlichen Körper schickte. Aus pädagogischer Sicht also 
ein neues Feld des Lernens und Verstehens. Für Bereiche wie Schule 
ist es jedoch wohl zunächst zu teuer.

Bei all der Realitätsnähe stellt sich natürlich eine Frage: 
Lässt das die Spielenden unberührt? Marek Brunner, 
Leiter der Testabteilung der USK: „Die Grundatmosphä-
re ist dichter, düsterer und Zeitdruck wirkt stärker.“ 
Jedoch wüssten die Spielenden wie bei Geisterbahnen 
vorher, dass die gemachten Erfahrungen nicht echt sei-
en, und „sie erschrecken sich trotzdem“. „Gamer sind 
ohnehin tief im Spiel, die Erlebnisse sind hier nur in-
tensiver“. Auch sei bei der USK die Erfahrung gemacht 
worden, dass Spielende sich an die virtuelle Realität 
gewöhnen. Dass es zu einer Realitätsflucht in die VR 
komme, befürchtet er derzeit nicht: „Dafür bräuchte es 
soziale Bindung wie bei Spielen wie World of Warcraft 
oder League of Legends.“ Eine solche soziale Bindung 
entsteht durch wiederholtes Miteinanderspielen und 
Kommunizieren in Mehrspieler-Onlinespielen. Denn 
diese Art von Gruppenbildung kann als Zufluchtsort 
dienen. Derartige VR-Games existieren laut Brunner 
bislang jedoch nicht. 

Der Ärztliche Psychotherapeut Bert te Wildt von der 
Universität Bochum dagegen geht davon aus, dass 
„mit der VR die Weltflucht noch zunehmen wird“. Er 
stellt die Frage: „Was ist eigentlich, wenn ich aus dem 
positiven Rausch in ein emotional und sozial wesent-
lich ärmeres Realleben zurück muss?“ Existenzielle 
Dinge des Lebens wie Geburt und Tod oder Hunger 
werden wohl analoge Phänomene bleiben. Was aber 
wird mit denen sein, denen die Benutzeroberfläche 
der herkömmlichen Welt nicht genügt?1 

Komplett in eine neue Welt eintauchen – das klingt 
für viele Spielerinnen und Spieler verlockend. Genau 
das verspricht Virtual Reality, kurz VR. Und  jedes Mal, 
wenn sich neue Technik in der Szene versucht, ist die 
Neugier groß. Auf der gamescom 2016 herrschte großer 
Andrang an allen Ständen mit VR-Games. Doch kann 
sich das Medium behaupten? Birgt die Technologie 
Gefahren, die es in der 2D-Erfahrung vor dem Monitor 
nicht gibt?

VR ermöglicht prinzipiell, in dreidimensionale Spiele-
welten einzutauchen (Immersion) – über die compu-
tergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. 
Damit man direkt ins Spielgeschehen befördert wird, 
braucht es zunächst eine VR-Brille, welche mit der Kon-
sole oder dem PC verbunden ist. Entsprechende Brillen 
stehen für alle neueren technischen Plattformen zur 
Verfügung (Playstation 4, Xbox, PC). Die Preise allein 
für die Brille beginnen bei ca. 600 Euro. Gespielt werden 
kann im Sitzen mit herkömmlichem Controller, oder 
im Stehen, mit einem Controller, der das Geschehen 
über Bewegungen im Raum steuert. Von der realen 
Umgebung sieht er/sie dann nichts mehr. Über Sen-
soren an der Brille werden je nach Augenrichtung oder 
Kopfbewegung die Ausschnitte aus dem 360 Grad-Bild 
ständig neu gewählt. Das Sichtfeld ändert sich – wie im 
echten Leben. Nicht wie im echten Leben ist aber das, 
was es in der Virtual Reality zu erleben gibt. Egal ob 
du durch das All streifst, den Mount Everest besteigst, 
dich von Zombies erschrecken lässt, oder nur einen 
Spaziergang durch die Weiten einer schottischen Insel 
machen möchtest: Du erlebst es hautnah. Diese neue 
Perspektive eröffnet den Spielenden die Möglichkeit, 
Games auf eine andere Art zu erleben.

Mit Brille durch die Spielewelt 
Chancen und Herausforderungen der Virtual Reality 

1
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Motion Sickness
Bei vielen Spieler/-innen zeigen sich nach längerem Aufenthalt in der virtuellen 
Realität körperliche Symptome wie Übelkeit, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen 
oder eine verschwommene Wahrnehmung. Dabei spricht man von „Motion Sick-
ness“. Diese körperlichen Reaktionen können etwa dadurch entstehen, dass die 
Spielenden in der virtuellen Welt Bewegungen ausgesetzt sind, in der Realität 
allerdings auf einem Stuhl sitzen (z. B. Autorennen). Dadurch ist der Aufenthalt 
in der VR bisher auf natürliche Weise zeitlich begrenzt. VR-Entwickler Tobias van 
Schneider empfiehlt aufgrund der Motion Sickness nicht direkt nach einer VR-
Session Auto zu fahren oder über eine stark befahrene Kreuzung zu laufen. Nach 
einer halben Stunde seien die Symptome zumeist verflogen. 

Viele Spieler/-innen zeigen emotionale Reaktionen auf 
die Erfahrungen aus der VR. Zweifellos beinhaltet die 
Möglichkeit, tief in eine Spielewelt einzutauchen, eine 
andere Wirkungsmacht als bisherige Spielangebote 
ohne VR. Der deutschstämmige, in New York lebende 
Designer und Spieleentwickler Tobias van Schneider 
etwa rät vor allem Menschen zur Vorsicht, die ohne-
hin zu Angstgefühlen und Depressionen neigen. Die 
Wirkung auf Kinder und Jugendliche, die oft auch auf 
Inhalte zugreifen können, die nicht für ihr Alter geeignet 
sind, ist bisher unerforscht. Hier bedarf es Langzeit-
studien, die sich mit möglichen Folgen auseinander-
setzen, denn Forscher/-innen sehen zum Beispiel auch 
die Gefahr, dass verschiedene Interessensgruppen, z. 
B. aus Wirtschaft, Politik und Religion, ihre Nutzer/-in-
nen manipulieren können. Denn tiefes Eintauchen und 
intuitives Handeln bedeutet, dass das Erlebte großteils 
unbewusst verarbeitet wird. Von den Spieleherstellern 
kommen eher vorsichtige Äußerungen. So zum Beispiel 
von Shūhei Yoshida, Präsident von Sony Interactive 
Entertainment: „Das Medium ist so intensiv, dass wir in 
Zukunft wahrscheinlich ein neues System für Altersfrei-
gaben brauchen. […] Es ist eine Herausforderung für die 
Zukunft, da das Medium potenziell ein Trauma auslösen 
könnte, wenn jemand ein wirklich schreckliches VR-Spiel 
spielt.“2 Die marktführenden Hersteller selbst empfeh-
len denn auch eine Nutzung erst ab zwölf Jahren.3

Einen drastischen Wandel bei den Altersfreigaben 
werde es vermutlich nicht geben, so Brunner. Es könne 
zwar vereinzelt zu Herauf-Stufungen kommen. Dies 
könne aber keine Faustregel sein. Steigert sich die 
Erlebnisintensität, könnte dies natürlich Einfluss auf 
die Diskussion für eine angemessene Alterseinstufung 
eines Computerspiels haben. Aber etwa die Verweige-
rung der Alterskennzeichnung bei Spielen, die ohne VR 
ab 18 freigegeben wären, hält er für unwahrscheinlich: 
„VR führt nicht automatisch zur Verrohung oder Ver-
herrlichung von Gewalt.“

 
Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) 
entscheidet über die Alterskennzeichen von 
Computerspielen. Dabei wird jedes zu prüfen-
de Spiel komplett durchgespielt. Im Jahr 2015 
wurden zum Beispiel 1.828 Prüfungen durch-
geführt. Der junge Bereich der VR-Games zählt 
bisher etwas über 70 Prüfungen. Die Prüfpraxis 
zeigt, dass sich durch die erhöhte Immersion 
das Spielerlebnis eher verstärkt und dass dies 
bei der Bewertung der Jugendschutzrelevanz 
berücksichtigt wird. Bei besonders extremen 
Inhalten kann die USK auch die Kennzeichnung 
verweigern. Dann kann die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien (BPjM) das Spiel 
indizieren, wodurch es nicht öffentlich ausge-
stellt, beworben und an Kinder und Jugendliche 
verkauft werden darf. Mehr zu den Kriterien für 
Kennzeichnungen unter www.usk.de.  

Ob VR sich überhaupt einen festen Platz in der Gamin-
gindustrie sichern wird, ist noch umstritten. Laut Marek 
Brunner gebe es noch nicht das Angebot, dass Spieler 
zum Kauf reizt. Die Technologie ist recht teuer und es 
mangelt an Platz zu Hause. Vor allem fehlen aber die 
richtigen Spielangebote. Der Markt bestehe haupt-
sächlich aus Horrorgames und verschiedenen Cock-
pitsimulationen. Viele Titel werden als zu kurz kritisiert 
und haben eher „Jahrmarktcharakter“. Eine höhere 
Nachfrage gebe es im Bereich der VR-Shooter, wovon 
bisher jedoch wenige Titel starke Verkaufszahlen 
aufweisen, vor allem im Vergleich zu herkömmlichen 
Games. Das größte Potenzial sieht Brunner aktuell bei 
der Playstation VR von Sony, die in vielen Läden nach 
Erscheinen schnell ausverkauft war. 

Grundsätzlich ist vor allem ein gemeinsamer Diskurs 
von Spieleentwickler/-innen, Pädagog/-innen, For-
schung und Spielenden gefordert. Es gilt, die mög-
lichen Gefahren und Herausforderungen im Blick zu 
haben. Und genauso wichtig ist es auch, im Kopf zu 
behalten, was Spielen eigentlich ausmacht: Unter-
haltung und Spaß.

Weitere Infos zu VR auch in: 
Lidia Grashof/Jürgen Hilse:  
Schöne neue Virtual Reality?  
In: TV Diskurs, Ausgabe 1/2017, S. 82-85. 

Philipp Stein
(Praktikant bei der AJS)

1
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»Einen generellen 
Schutz vor 

belastenden 
Einflüssen aus der 
Lebenswirklichkeit 
gibt es für Kinder 
und Jugendliche 

nicht.«

Schockbilder auf Tabakwaren sind in der Diskussion. 
Sie führen nach Angaben einiger Eltern bei manchen 
Kindern zu Ängsten bzw. Alpträumen. Ist es aus Sicht 
des Jugendschutzes notwendig, Kinder vor Schock-
bildern auf Tabakwaren zu schützen?  

Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse  vom 
27.4.2016 sieht vor, dass auf Tabakwaren kombinierte 
Text-Bild-Warnhinweise aufgebracht sein müssen, so-
genannte Schockbilder. Die Tabakwaren werden wie 
üblich im Handel vertrieben. Dies führt dazu, dass z. B. 
an der Supermarktkasse Zigarettenschachteln, Tabak-
dosen  u. ä. mit Schockbildern für alle Kunden sichtbar 
angeboten werden. Halten sich Kinder und Jugendliche 
im Kassenbereich auf, was beim Einkaufen im Super-
markt zwangsläufig der Fall ist, werden sie ungewollt 
und überraschend mit Schockbildern konfrontiert.

Aus Gründen des Jugendschutzes kann gegen das 
Anbieten von Zigaretten mit Schockbildern nur vor-
gegangen werden, wenn eine entsprechende Ermäch-
tigungsgrundlage vorliegt. Einen Spezialtatbestand, 
der Kinder und Jugendliche vor unangenehmen, 
ekelerregenden oder desorientierenden Bildern in 
der Öffentlichkeit schützt, gibt es im Jugendschutz-
gesetz nicht.  

Belastbare Gefahr?
§ 7 Jugendschutzgesetz (Jugendgefährdende Ver-
anstaltungen und Betriebe) als Generaltatbestand 
anzuwenden scheidet aus Sicht der AJS im Ergebnis 

aus. Diese Norm setzt voraus, dass von einem Gewer-
bebetrieb eine Gefährdung für das geistige, seelische 
oder körperliche Wohl von Kindern und Jugendlichen 
ausgeht. Eine Gefährdung liegt nach der gängigen 
Definition vor, „wenn bei ungehindertem, objektiv zu 
erwartendem Geschehensablauf in absehbarer Zeit 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die körperliche 
Unversehrtheit, die psychische Konstitution oder das 
sozial-ethische Wertbild Minderjähriger Schaden neh-
men kann.“1  Die angenommene Gefährdung muss von 
der Behörde positiv bewertet werden können. Dies ist 
rechtlich allerdings nur schwer zu begründen, denn 
die Tabakwaren werden rechtskonform auf Basis der 
entsprechenden Verordnung im Handel angeboten. 
Zwar ist es wahrscheinlich, dass die Schockbilder bei 
einigen Kindern und Jugendlichen eine emotionale 
Reaktion hervorrufen bzw. bei sensiblen Kindern zu 
Ängsten führen können. Eine belastbare Gefahr aber, 
dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit durch Schockbilder tatsächlich 
beeinträchtigt wird, vermag die AJS zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zu erkennen. Hier liegt es vorrangig 
in der erzieherischen Verantwortung der Eltern/Er-
ziehungsberechtigten, ihre Kinder im Umgang mit 
schockierenden Bildern zu stärken, die Hintergründe 
zu erklären und ihnen die Ängste zu nehmen. Einen 
generellen Schutz vor belastenden Einflüssen aus der 
Lebenswirklichkeit gibt es für Kinder und Jugendliche 
nicht; es ist grundlegender Bestandteil der Erziehung, 
Minderjährige auf das Leben mit allen Facetten alters-
gerecht vorzubereiten. 

Kinderfragen an der Supermarktkasse
Müssen Kinder vor Schockbildern auf Tabakwaren geschützt werden?



»Wollten Eltern 
ihre Kinder vor 

solchen Abbildungen 
schützen, würde 

das bedeuten, 
Kinder nicht mehr in 

einen Supermarkt 
mitzunehmen.«

1 Nikles, Roll, Spürck, Erdemir, 
Gutknecht, Kommentar 
Jugendschutzgesetz, 3. Aufl.,  
§ 7 JuSchG, Rz. 6, S. 83.
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Vergleichbar zu Altersfreigaben? 
Ob und inwieweit Kinder und Jugendliche vor Schock-
bildern von gesetzlicher Seite zu schützen sind, 
könnte sich aus einer vergleichenden Betrachtung 
zur Altersfreigabe für Minderjährige bei Filmen und 
Spielen (FSK/USK) ergeben. Im Bereich der Filme 
und Spiele sieht der Gesetzgeber ein Gefährdungs-
potential, wenn die Möglichkeit besteht, dass Kinder 
und Jugendliche durch bestimmte Inhalte verängstigt 
oder irritiert werden. Dann sollen die Altersstufen 
Schutz bieten, damit Minderjährige keine Inhalte 
konsumieren, die für die Altersgruppe ungeeignet 
sind. Zu den relevanten Beeinträchtigungen, die nach 
den FSK-/USK-Grundsätzen zu beachten sind, zählen 
Hemmungen, Störungen oder Schädigungen der geis-
tigen oder seelischen Gesundheit von Minderjährigen. 
Insbesondere Inhalte, welche die Nerven überreizen, 
übermäßige Belastungen hervorrufen, die Phantasie 
über Gebühr erregen, die charakterliche, sittliche oder 
geistige Entwicklung stören bzw. hemmen, sind bei 
der Altersklassifizierung zu berücksichtigen. Müsste 
entsprechend dieser Grundsätze jede einzelne Ab-
bildung auf den Tabakwaren aus Jugendschutzsicht 
bewertet werden?

Persönlichkeitsrecht auch für Kinder
Zu überlegen ist vielmehr, ob das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1  Abs. 1 
Grundgesetz) eine Rechtsgrundlage bietet, gegen un-
erwünschte Schockbilder vorzugehen. Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht steht jedem Menschen zu, somit 
auch Kindern und Jugendlichen.  Aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht könnte gefolgert werden, dass 
das Individualrecht auf Entfaltung der freien Persön-
lichkeit und dem damit verbundenen Schutz vor un-
gewolltem Blick auf Schockbilder Vorrang hat vor der 
gesetzgeberisch bezweckten Abschreckungswirkung 
der Abbildungen. Aus Sicht des Kinderschutzes sollten 
Kinder nicht gezwungen sein, für sie unangenehme 
oder ekelerregende Abbildungen im öffentlichen 
Raum anzuschauen. Es handelt sich hier um eine 
Überschreitung und Verletzung persönlicher Grenzen. 
Kinder haben keine Wahlmöglichkeit, sodass es in der 
Verantwortung von Erwachsenen liegt, sie vor beängs-
tigenden Einflüssen zu schützen. Wollten Eltern ihre 
Kinder also vor solchen Abbildungen schützen, würde 
das bedeuten, Kinder nicht mehr in einen Supermarkt 
mitzunehmen und somit einen wichtigen öffentlichen 
Raum und ein Lernfeld zu verweigern. 

Die Rechte der Kinder aus dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht sind aber mit dem Regelungszweck 
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der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse  abzu-
wägen. Diese Verordnung steht in Zusammenhang mit 
dem Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse (Tabakerzeugnisgesetz). Danach sind 
Warnhinweise gesetzlich vorgeschrieben, die für das 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen also zwin-
gend sind. Zielsetzung dieser gesetzlich verankerten 
Warnhinweise ist es, potentielle Konsumenten vom 
Rauchen abzuhalten, da Rauchen tabakhaltiger Er-
zeugnisse erwiesenermaßen gesundheitsschädlich 
ist. Dies betrifft nicht allein erwachsene Personen. 
Insbesondere Jugendliche, die sich für das Rauchen 
interessieren, sollen von vornherein abgeschreckt 
werden, um nicht zum Raucher zu werden. Dem 
Warnhinweis liegt somit der Gesundheitsschutz von 
Raucher/-innen bzw. potentiellen Raucher/-innen 
zugrunde, nicht zuletzt mit besonderem Blick auf 
Jugendliche. Zwar besteht über § 10 JuSchG ein Ab-
gabeverbot von Tabakwaren an Minderjährige, in der 
Praxis gibt es faktisch genug Möglichkeiten, an Tabak-
waren zu gelangen. Jedem Rauchenden soll über die 
Schockbilder ins Bewusstsein gebracht werden, dass 
er seine Gesundheit gefährdet. 

Mögliche Ordnungswidrigkeit
Und noch ein Aspekt ist zu berücksichtigen. Ein 
etwaige Verpflichtung des Handels in Form einer 
Auflage, die Schockbilder zum Schutz der Kinder im 
Verkauf zu verdecken, könnte dazu führen, dass der 
Gewerbetreibende seinerseits eine Ordnungswidrig-
keit begeht (§ 35 Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 Tabakerzeugnisgesetz i. V. m. der Verordnung 
zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse 
und verwandte Erzeugnisse). Einige Händler hatten 
nämlich die Schockbilder auf Tabakschachteln durch 
Sichtblenden im Regal verdeckt.

Vor diesem Hintergrund kommt die Frage auf, ob die 
Abschreckungswirkung bereits bei der Verkaufsprä-
sentation im Handel wirken soll, oder ob es genügt, 
wenn das Produkt mit den Schockbildern aus dem 
Regal genommen wird. Diese Frage ist juristisch noch 
nicht abschließend geklärt. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass das pädagogisch 
wünschenswerte Ziel, Kinder vor ekelerregenden oder 
desorientierenden Schockbildern in Supermärkten 
zu schützen, nicht ohne weiteres in Einklang mit den 
gesetzlichen Vorgaben zur Produktaufmachung von 
Tabakerzeugnissen zu bringen ist. Möglicherweise ist 
es im Handel realisierbar, den Verkauf von Tabakwaren 
grundsätzlich so zu separieren, dass zumindest Kin-
der keinen ungeschützten Blick auf die Schockbilder 
erhalten.  Einige Supermärkte haben bereits reagiert 
und verkaufen Tabakwaren nur noch sichtgeschützt.

Doris Vorloeper-Heinz (AJS)
doris.vorloeper-heinz@mail.ajs.nrw.de
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Die Westdeutsche Spielbanken GmbH plant, 
in Köln-Deutz eine Spielbank zu errichten, 
die Konzession ist bereits erteilt. Modern soll 
sie werden, ein Aushängeschild für die Stadt. 
Architektenentwürfe liegen bereits vor. Neben 
attraktiven Mehreinnahmen für die Stadt darf 
die Spielbank Glamour verströmen und ein 
finanzkräftiges Publikum anziehen. Welche 
Stadt hätte das nicht gerne, ein Casinoflair wie 
in Baden-Baden oder James-Bond-Feeling à 
la Casino Royal vor der Haustüre? 

Andererseits gibt es allerorts Spielhallen, 
selbst in Kommunen, in denen der Einzelhan-
del kaum noch Fuß fassen kann. Spielhallen 
halten sich hartnäckig. Meist wenig einladend 
gestaltet, blickdicht von außen, finden sich 
in schummriger Atmosphäre offensichtlich 
genug Kunden ein, um den Spielhallenbetrieb 
gewinnbringend aufrecht zu erhalten. Beliebt 
sind auch moderne Großraumspielhallen in 
den Außenbezirken bzw. Gewerbegebieten. 
Von einem Glamourfaktor spricht man in die-
sem Zusammenhang nicht, im Gegenteil, das 
Spielhallenflair (sog. Spielhallenfluidum) wird 
abschätzig bewertet. Kaum eine Kommune 
rühmt sich damit, viele Spielhallen zu haben. 
Die Aura von einem kriminellen Milieu rund 
um die Spielhalle oder Daddelautomaten, die 
den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, 
gelten nicht als werbewirksam. 

Das Publikum in Spielhallen ist zum über-
wiegenden Teil männlich, die Suchtgefahr 
gerade für junge Spieler unbestritten hoch. 

1 siehe z. B. Gesetz zum Ersten Staatsvertrag zur 
Änderung des Staatsvertrages zum Glückspielwesen in 
Deutschland v. 12. November 2012 in NRW, GVBl. NRW 
vom 22. November 2012.
2 BVerwG 8 C 6.15; BVerwG 8 C 7.15; BVerwG 8 C 8.15; 
BVerwG 8 C 4.16; BVerwG 8 C 5.16; BVerwG 8 C 8.16 
vom 16.12.2016
3 Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts Nr. 
108/16 vom 16.12.2016

Aufgrund des geringen Einsatzes ist die Ver-
lockung groß, ohne Mühe an viel Geld zu 
kommen. Der Glaube an den großen Gewinn 
zieht noch immer. Der Jugendschutz positio-
niert sich klar in Bezug auf Spielhallen. Nach 
§ 6 Abs. 1 Jugendschutzgesetz  darf Kindern 
und Jugendlichen der Aufenthalt in öffentli-
chen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend 
dem Spielbetrieb dienenden Räumen nicht 
gestattet werden. 

Abstand halten zu Kitas und Co.
Doch das ist nicht alles. Aufgrund der hohen 
Suchtgefahr sehen einige Ländergesetze in 
Bezug auf Spielhallen weitere Schutzmaß-
nahmen vor. So soll in einem bestimmten 
Umkreis (z. B. 350 m Luftlinie) zu einer Spiel-
halle weder ein Kindergarten noch eine Schule 
oder eine sonstige Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche vorhanden sein:  das sogenannte 
Abstandsgebot.1 Das Bundesverwaltungsge-
richt hat Ende 20162 entschieden, dass unter 
anderem das Abstandsgebot rechtmäßig ist. 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor Spielsucht ist nach Auffassung des Ge-
richts deutlich höher zu bewerten als die 
Berufsausübungs- und Gewerbefreiheit der 
Spielhallenbetreiber. Das Bundesverwal-
tungsgericht führt zur Begründung aus, die 
Abstandsgebote dienen dem „überragend 
wichtigen Gemeinwohlziel der Bekämpfung 
und Prävention von Spielsucht“.3

Bemerkenswert ist, dass die Abstandsgebote 
allein für Spielhallen gelten, nicht aber für 
Spielbanken. Spielbanken, so das Bundesver-
waltungsgericht, kontrollierten den Zugang 
und die Identitäten besser, so dass Minderjäh-
rige dort nicht hineinkämen. Auch mag eine 
Spielbank für Kinder und Jugendliche nicht 
so attraktiv sein, da die Einsätze dort höher 
sind oder Kleidungsvorschriften bestehen. Die 
Spielbank scheint eine mit positiven Attribu-

ten belegte Einrichtung zu sein, die sich deut-
lich von den negativ bewerteten Spielhallen 
abgrenzt. Entspricht dies aber der Realität? 

Realität in Spielbanken
Spielbanken bieten begleitete Spieltische 
für Roulette, Black Jack und Poker an. Dies 
stellt aber nur einen Teil des Spieleangebots 
dar. Spielbanken stellen zusätzlich Spielauto-
maten bereit. Und zwar in einem erheblichen 
Maße. In der Spielbank Duisburg gibt es zum 
Beispiel 31 Spieltische und 354 Spielauto-
maten. In Köln soll sogar eine ganze Etage nur 
mit Automaten bestückt werden. Damit stellt 
sich die Frage, welches Publikum in Spiel-
banken tatsächlich angesprochen wird. Aus 
Sicht des Jugendschutzes ist die Rechtslage 
dabei klar: Gemäß § 5 Spielbankgesetz NRW 
ist Personen unter 18 Jahren der Aufenthalt 
nicht gestattet und durch Identitätskontrol-
len sicherzustellen. Sind aber die Übergänge 
von Großraumspielhallen zu Spielbanken mit 
Automatenbetrieb nicht fließend?

Das Bundesverwaltungsgericht hält an der 
Privilegierung der Spielbanken weiterhin fest 
und sagt:  „Spielbanken sind im täglichen Le-
bensumfeld nicht annähernd gleich zugäng-
lich wie Spielhallen; außerdem unterliegen 
die Spieler dort intensiveren Zugangs- und 
Verhaltenskontrollen.“  Mag sein, doch im 
Sinne einer konsequenten Suchtprävention 
wäre eine gesetzliche Vorgabe zu diskutieren, 

auch Spielbanken mit 
räumlicher Distanz zu 
Kinder- und Jugend-
einrichtungen anzu-
siedeln.

Dors Vorloeper-Heinz (AJS)
doris.vorloeper-heinz@mail.ajs.nrw.de

Spielhallen im Jugendschutz-Visier
Warum Abstandsgebote nur für Spielhallen gelten – nicht aber für Spielbanken



131/2017FORUM

„Eure Meinung ist gefragt!“ 
Stop & Go – ein Jugendschutzparcours zum Mitmachen 

Themen aus der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen aufgreifen und an konkreten 
Alltagsbeispielen bearbeiten – dies ist die 
Idee des Jugendschutzparcours Stop & Go. 
Fachkräfte der Jugendhilfe und Schulsozial-
arbeit können ab sofort bei der AJS den 
Jugendschutzparcours kostenlos bestellen. 
Seit zwei Jahren schon erfolgreich in ande-
ren Bundesländern im Einsatz, ist dieses For-
mat nun auch in NRW verfügbar. Abgedeckt 
werden als Themenbereiche: Medien, Sucht, 
Konsum und das Jugendschutzgesetz. Der 
Parcours will Jugendliche ab der 7. Klasse 
mit niederschwelligen Methoden ein Gefühl 
für die eigenen Frei- und Schutzräume geben 
und eine Orientierungshilfe sein. Dabei lebt 
die Stationsarbeit vom Gespräch miteinan-
der auf Augenhöhe. 

Kein richtig und kein falsch
Bei Stop & Go geht es darum, den Kindern 
und Jugendlichen Hilfestellung zu geben, 
ihren Alltag und ihre Probleme zu bewältigen. 
Gemeinsam in der Gruppe sollen Jugendliche 
angeleitet werden, eine eigene Meinung zu 
formulieren und eine Haltung einzunehmen. 
Mitmachen wird beim Parcours groß ge-
schrieben, ohne dass die Heranwachsenden 
anschließend nach Wissen abgefragt oder 
gar bewertet werden. In diesem Sinne gibt 
es auch keine „richtigen“ oder „falschen“ 
Beiträge der Jugendlichen. Die Modera-
tor/-innen stellen Impulsfragen und die 
Jugendlichen werden zur Reflexion angeregt.

Die Rolle der Moderator/-innen ist dabei eine 
ganz zentrale. Fachkräfte aus Jugendhilfe und 
Schulsozialarbeit werden in einer eintägigen 
Schulung durch die AJS  auf die Parcours-
arbeit vorbereitet. Sie probieren Methoden 
selbst aus und erhalten Hintergrundwissen 
zu den Stationsthemen. Damit die praktische 
Durchführung mit den Jugendlichen gut ge-
lingt, empfiehlt die AJS ein Team aus drei 
Moderator/-innen, die sich jeweils auf eine 
Station vorbereiten. Diese sollten bestenfalls 
alle an der Schulung teilnehmen. Bewährt hat 
sich im Pilotversuch eine Teamkombination 
aus Jugendförderung, Suchtberatung und 
Schulsozialarbeit. Das kann aber gemäß den 
Strukturen vor Ort variieren. 

Falls es die Gegebenheiten vor Ort zulassen, 
sollte der Parcours an einem außerschuli-
schen Ort (z. B. dem Jugendzentrum) aufge-
baut werden. Als Zeitrahmen für eine Gruppe 

empfiehlt sich etwa ein Vormittag, an 
dem die Schüler/-innen die Stationen 
(mit einer großen Pause) durchlaufen 
und anschließend noch Zeit für eine 
ausgiebige Feedbackrunde bleibt. 

Wie findest Du die 
Altersfreigabe?
Im Materialkoffer zum Parcours sind unter 
anderem Moderationskarten für die einzel-
nen Stationen, Info-Material für Moderator/-
innen sowie didaktisches Material enthal-
ten. Dazu gehört auch ein Einkaufskorb mit 
jugendschutzrelevanten Produkten wie 
DVDs mit aktuellen Filmen, Computer-
spiele oder Trend-Getränke. Hier sollen 
die Jugendlichen einschätzen, warum 
bestimmte Medien oder Getränke eine 
Altersbeschränkung haben und Argu-
mente dafür oder dagegen sammeln. 
Fragen der Moderator/-innen könnten hier 
sein: Kennst du das? Hast du das schon mal 
gespielt, gesehen oder probiert? 
Wie findest du diese Altersfreigabe? 
Gibt es auch Sachen, bei denen du 
die Altersfreigabe nicht verstehst?

Aus einer Gruppe von Schüler/-innen 
der 7. Klasse einer Sekundarschule 
ergab sich zum Beispiel folgendes 
Meinungsbild: Die Grenze ab 18 bei be-
stimmten Computerspielen sei teilweise 
übertrieben. Wirkung sei so individuell, 
da solle jedem und jeder das Recht zu-
stehen, sie erst mal an sich selbst auszu-
probieren. Andererseits gäbe es aber auch 
Jugendliche, die Realität und Virtualität 
nur schwer voneinander unterscheiden 
könnten, nur diese seien gefährdet. Eine 
zusätzliche Altersgrenze ab 14 hielten 
viele für sinnvoll.

Suchen künftige Moderator/innen 
nach Anregungen für die Parcoursarbeit, 
finden Sie  aktuelle Informationsquellen oder 
Materialhinweise auf der Website www.ju-
gendschutz-parcours.de . Auch ausführliche 
Infos über Konzept, Moderatorenschulung 
und Ausleihe stehen auf der Seite. 

Der Jugendschutzparcours ist ein länder-
übergreifendes Modellprojekt und wird 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Projektträgerin ist die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ).

Silke Knabenschuh (AJS)
silke.knabenschuh@mail.ajs.nrw.de



Ratgeber  
Sexueller 
Missbrauch
Der Untertitel sagt es 
schon: „Informatio-
nen für Eltern, Lehrer 
und Erzieher“. Gut als 
Übersicht und Ein-
stieg, klar geschrie-
ben, preisgünstig. Lutz Goldbeck, Marc 
Allroggen, Annika Münzer, Miriam Rassen-
hofer, Jörg M. Fegert: Ratgeber Sexueller 
Missbrauch, Hogrefe Verlag 2017, 47 Seiten, 
8,95 Euro.
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ElternWissen  
Mobbing
Mobbing ist schlimm. Mob-
bing ist Gewalt und kann 
einen Menschen zugrunde 
richten. Aber nicht jedes 
Mal, wenn das Wort Mob-
bing fällt, handelt es sich 
auch wirklich um Mobbing. 
In dieser Broschüre bekom-
men Eltern Antworten auf Fragen wie: Was 
ist Mobbing überhaupt? Wie entsteht es und 
welche Folgen kann es haben? Was kann ich 
als Elternteil tun, wenn ich vermute, dass 
mein Kind Opfer oder Täter von Mobbing ge-
worden ist? Was sollte ich auf keinen Fall tun? 
Wo kann ich Hilfe bekommen? ElternWissen 
vom AGJ – Fachverband für Prävention und 
Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. e. V. 
steht zum Download unter www.agj-freiburg.
de zur Verfügung und ist im Gruppensatz ab 
20 Stück für 40 Cent pro Heft (inkl. Versand-
kosten) zu bestellen.

Noch normal 
oder nicht?
In seinem Buch „Kin-
dersorgen“ beschreibt 
Kinderpsychiater Prof. 
Dr. Michel Schulte-
Markwort anhand von 
Fallbeispielen, was 
Kinder und damit auch 
ihre Eltern belastet. 
Computernutzung, ADS, Scheidungsangst, 
Wutausbrüche…was ist noch normal und wo 
brauchen Kinder professionelle Hilfe? Was 
können Erwachsene tun, um Mädchen und 
Jungen fürsorglich und kompetent durchs 
Leben zu begleiten? Michael Schulte-Mark-
wort: Kindersorgen. Was unsere Kinder 
belastet und wie wir ihnen helfen können.  
Droemer Verlag 2017, 19,99 Euro.

Lesehefte für zugewanderte  
Kinder in NRW
Zwei neue Lesehefte des Schulministeriums 
„Willkommen in NRW“ sollen zugewander-
ten Schülern und Schülerinnen helfen, sich 
leichter in NRW einzuleben. Die Hefte – eines 
für die Primarstufe und eines für Kinder ab 
10 Jahren – sind zweisprachig konzipiert 
(deutsch-englisch und deutsch-arabisch). Die 
Publikationen werden von den Kommunalen 
Integrationszentren an Kinder aus Zuwan-
dererfamilien verteilt, können aber auch 
heruntergeladen oder kostenfrei bestellt 
werden. Zudem gibt es sie in einer lesefreund-
lichen Onlineversion: www.broschueren.nrw 
oder https://broschueren.nordrheinwestfalen-
direkt.de/broschuerenservice/msw.

No Hate Speech 
Thema der neuesten 
Ausgabe der „Kinder- 
und Jugendschut z 
in Wissenschaft und 
Praxis“ ist „No Hate 
Speech. Gegen Hass 
im Internet“ Päda-
gogische Fachkräfte 
sollten neben Interventionen in konkreten 
Situationen auch präventiv reagieren (kön-
nen). Die Autorinnen und Autoren (auch von 
der AJS) bieten in ihren Beiträgen Informa-
tionen und Handlungsempfehlungen, um u.a. 
Gegenstrategien in der politischen Bildung 
und der Medienkompetenzförderung zu 
entwickeln. Bezug für 16 Euro unter: www.
kjug-zeitschrift.de. 
Der Ausgabe 1-2017 liegt darüber hinaus das 
Dossier „Medienpädagogische Elternarbeit 
in einer mediatisierten Gesellschaft“ bei, in 
dem Angebote der Landesstellen für Kinder- 
und Jugendschutz dargestellt werden, die 
sich unmittelbar an Eltern richten, so auch 
Elterntalk NRW. Das Dossier gibt es auch zum 
Download: www.bag-jugendschutz.de unter 
Publikationen/Dossiers.

Inklusives Bilderbuch  
zu Doktorspielen
Mit dem neuen Zart-
bitter-Pappbilder-
buch „Sina und Tim“ 
f ür  Mädchen und 
Jungen ab zwei Jah-
ren können Eltern 
und pädagogische Fachkräfte bereits mit sehr 
jungen Kindern über kindliche Doktorspiele 
und Zärtlichkeit ins Gespräch kommen. Das 
Bilderbuch vermittelt eine positive Haltung 
zur kindlichen Sexualität und zugleich Re-
geln für einen grenzachtenden Umgang im 
Rahmen von Doktorspielen. Im Zartbitter-
Onlineshop erhältlich für 7,99 Euro.

15. Kinder- und Jugendbericht
Der Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland (15. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung) mit 
einem Umfang von 577 Seiten ist vor kurzem 
erschienen. Download: www.bmfsfj.de/15-kjb. 
Erstmalig gibt es zu dem vierjährig erschei-
nenden Bericht eine spezielle Jugendbro-
schüre (88 Seiten): www.bmfsfj.de/jugend-
ermoeglichen.  

Für NRW gibt es einen ähnlichen Bericht: www.
mfkjks.nrw/10-kinder-und-jugendbericht-der-
landesregierung-nordrhein-westfalen. 
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Safe Sport
„Safe Sport – Schutz von Kindern und Jugend-
lichen im organisierten Sport in Deutschland“ 
ist der Titel einer Broschüre, die erste Ergeb-
nisse eines Forschungsprojektes der Sport-
hochschule Köln unter Leitung von Dr. Bettina 
Rulofs zur Analyse von Häufigkeiten, Formen, 
Prävention und Intervention vorstellt. Das 
Fazit der 24-seitigen Expertise: „In Sportver-
einen mit einer klar kommunizierten Kultur 
des Hinsehens und der Beteiligung ist das 
Risiko für Athlet/-innen, sexualisierte Gewalt 
zu erfahren, signifikant geringer.“ Download: 
www.dshs-koeln.de/genderforschung.
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Kinder- und
Jugendschutz

in Wissenschaft und Praxis

No Hate Speech
Gegen Hass im Internet
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Daniel Hajok
Hate Speech – Mit Hassreden in eine neue Kommunikationskultur?

 

Matthias Felling, Nora Fritzsche
Hass im Netz – Hate Speech als Herausforderung für 

die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen  

Christina Dinar 
Flüchtlingsfeindlichkeit im Netz: 

Wie kann Gegenrede in die pädagogische Praxis übersetzt werden?

Dana Buchzik, Sami Rauscher
Kontern statt schweigen

Sigmar Roll
Cybermobbing – Was tun, wenn die Täter immer jünger werden?

1

ElternWissen
Mobbing

 ■  Was ist Mobbing eigentlich  
genau?

 ■  Was können Sie als Eltern tun? 
Was sollten Sie vermeiden? 

 ■  Was ist das Besondere bei 
Cyber-Mobbing?



JugendschutzQuiz 
100 Karten mit Fragen zum gesetzlichen  
Jugendschutz, zum Jugendarbeitsschutz,  
zum Jugendmedienschutz usw.   
17,80 Euro

Die Jugendschutz-Tabelle  
in sechs Sprachen 
Faltblatt, Wissensvermittlung über Sprach- 
grenzen hinweg, im Spielkartenformat, 
Deutsch, Türkisch, Russisch,  
Polnisch, Französisch und Englisch  
8 S., 25 Expl. ab 15 Euro

Jugendschutz-Info  
Antworten auf die wichtigsten Fragen  
rund um das Jugendschutzgesetz und den  
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag  
32 S., (DIN A6 Postkartenformat),  
5. Auflage, 2016, 1 Euro 

Das Jugendschutzgesetz  
mit Erläuterungen 
Gesetzestext (Stand 1.4.2016) 
Herausgegeben vom Drei-W-Verlag, Essen 
74 S., 23. Auflage, 2016, 3,20 Euro  
  
    

Drehscheibe:  
Rund um die Jugendschutzgesetze  
Komprimiertes Wissen auf „spielerische Art“  
vermittelt. Alles Wichtige zum JuSchG,  
JArbSchG, KindArbSchV, FSK, USK, ASK 
Herausgegeben vom Drei-W-Verlag, Essen  
1 Euro

Kurz und Knapp –  
Das Jugendschutzgesetz in 10 Sprachen 
Heft mit dem Jugendschutzgesetz in  
tabellenform in 10 Sprachen: Deutsch •  
Arabisch • Englisch • Farsi • Französisch • 
Kurmandschi • Polnisch • Russisch •  
Spanisch • Türkisch. Herausgegeben vom 
Drei-W-Verlag, Essen, 12 S., 2016, 1,50 Euro

Feste Feiern und Jugendschutz  
Tipps und rechtliche Grundlagen zur  
Planung und Durchführung von erfolg- 
reichen Festen 
Herausgegeben von der BAJ, Berlin 
16 S., 9. Auflage, 2016, 1 Euro 

Herausforderung SALAFISMUS
Informationen für Eltern und Fachkräfte
16 S., 2016, kostenlos

Was hilft gegen Gewalt 
Qualitätsmerkmale für Gewaltprävention  
und Übersicht über Programme – Infor- 
mationen für Kindergarten, Schule,  
Jugendhilfe, Eltern   
52 S., 2. Auflage, 2009, 2,20 Euro

Mobbing unter  
Kindern und Jugendlichen 
Informationen und Hinweise für den  
Umgang mit Mobbingbetroffenen und  
Mobbern  
36 S., 7. Auflage, 2013, 2,20 Euro

Computer-Spiele in der Familie  
Tipps für Eltern
in leichter Sprache
20 S., 2017, kostenlos

Cyber-Mobbing 
Informationen für Eltern und Fachkräfte  
24 S., 3. Auflage, 2015, 1,50 Euro

Persönlichkeit stärken und schützen  
Jugendschutz im Internet  
Informationen für Eltern  
24 S., 2013, 1,50 Euro

Gewalt auf Handys 
Informationen und rechtliche Hinweise 
zur  Handynutzung von Kindern und  
Jugendlichen 
16 S., 6. Auflage, 2010, 1 Euro   
    

Kinder sicher im Netz 
Gegen Pädosexuelle im Internet –  
Informationen für Eltern und Fachkräfte 
16 S., 3. Auflage, 2010, 1 Euro  

Gegen sexuellen Missbrauch  
an Mädchen und Jungen 
Ein Ratgeber für Mütter und Väter über 
Symptome, Ursachen und Vorbeugung  
der sexuellen Gewalt an Kindern 
52 S., 14. Auflage, 2014, 2,20 Euro 

JuSchG
mit Erläuterungen

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-

schutzgesetz

JAN LIEVEN

JuSchG
mit Erläuterungen

Stand April 2016

DREI-W-VERLAG

Stichwortverzeichnis 
JuSchG mit Erläuterungen

bitte aufklappen 

Wichtige Internetseiten zum JuSchG

Bundes- und Landesstellen Kinder- und Jugendschutz
(Aktion Jugendschutz)
www.jugendschutz.de

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)   
(Indizierung) 
www.bundespruefstelle.de

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
(Alterskennzeichnung Kino- und Videofilme) 
www.fsk.de

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) 
(Alterskennzeichnung Computerspiele) 
www.usk.de

Automaten Selbstkontrolle (ASK) 
(Alterskennzeichnung Automatenspiele) 
www.automaten-selbstkontrolle.de

Aktuelle Nachrichten zum Jugendschutz
(Drei-W-Verlag)
www.jugendschutz-info.de

Tipps und rechtliche 
Grundlagen 
zur Planung und 
Durchführung von 
erfolgreichen Festen
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Sebastian Gutknecht

und Jugendschutz

Abi-Feten

Vereinsfeste

Straßenfeste

Karnevalsveranstaltungen

Abschlussbälle

Schützenfeste

Scheunenfeten

Brauchtumsfeiern

Schulfeste

Discos

Vereinsfeiern

und vieles mehr

DREI-W-VERLAG

FesTe
FeIern

1015 Feste Feiern 8Auflage neue Farbe.indd   1 23.05.13   17:53

Jugendschutz-Info
fragen und Antworten zum neuen Jugendschutzgesetz (Juschg)
und zum Jugendmedienschutz-staatsvertrag (JMstV)

ein Leitfaden für eltern ... 
... Jugendliche und fachkräfte der Jugendarbeit
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Gewalt 
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Sebastian Gutknecht
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PERSÖNLICHKEIT 
stärken und schützen 
  
   

 

Informationen für Eltern

Jugendschutz 
im Internet
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Cyber-
Mobbing

Was hilft 
gegen Gewalt?
 Qualitätsmerkmale 
für Gewaltprävention 

Übersicht über Programme
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GEGEN 
sexuellen 
Missbrauch 
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Zwei bedeutende Instanzen, um junge 
Menschen für ihre jeweiligen Heraus-
forderungen stark zu machen, sind die 
Schule und der erzieherische Kinder-und 
Jugendschutz.

Stephanie Haupt und Nicole Ermel in „Jun-
ge Menschen stärken – Wie erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz und schulische 
Präventionsarbeit gemeinsam gelingen“, 
in: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz (Hg.): Jugendschutz geht zur 
Schule! Kinder- und Jugendschutz als Auf-
gabe der Schulsozialarbeit, S. 71, Berlin 2017.

Handy statt Hasch
Weil Jugendliche so sehr an den Bildschirm 
gefesselt sind, fangen sie heute vermutlich 
später mit dem Drogenkonsum an, zitiert 
Der Spiegel (17.12.16) die Beobachtung der 
Französischen Beobachtungsstelle für Dro-
gen und Suchtverhalten (OSDT).

Mein Buch habe ich von einem Metzger 
lesen lassen. Metzger sind gescheite Leu-
te, und alles, was Metzger nicht verste-
hen, ist nicht wirklich wichtig im Leben.

Manfred Lütz, Autor, Theologe, Psychiater 
und Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses 
in Köln-Porz, im Interview mit den Aachener 
Nachrichten (24.12.16) über Glück, Gott und 
Flüchtlinge, Theologensprache u.v.m. Buch-
händler hätten ihm gesagt, dass Theologen-
sprache unverkäuflich sei. Deswegen habe 
er sein Buch „Gott“ damals seinem Metzger 
zum Lesen gegeben.

Wenn eine bandenmäßig organisierte 
Räuberbande mit wenigen Monaten auf 
Bewährung davonkommt, ist das kein 
Rechtsstaat. Das ist ein Witz und keine 
Strafjustiz, sondern Sozialpädagogik.

In der Sendung „Hart aber fair“ am 9.1.17 
hatte Rainer Wendt, Vorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft im Deutschen Be-
amtenbund (DPoIG), die Durchschlagskraft 
des deutschen Rechtsstaats scharf kritisiert.

Die Digitalisierung wird falsch und über-
trieben eingeschätzt […]. Eigentlich ist 
Digitalisierung ein alter Hut, Computer 
und Rationalisierung verändern seit 
zwanzig, dreißig Jahren die Arbeitswelt. 
Aber heute wird Digitalisierung immer 
mit gigantischen Disruptionen gleich-
gesetzt […]. Das ist übertrieben, Digitali-
tät ist einfach nur ein gutes Instrument, 
nicht nur zur Rationalisierung, sondern 
auch zur Ermächtigung von Kunden und 
Mitarbeitern.

Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx 
im Interview am 30.12.16 mit der dpa

Nun ist die Demoskopie keine exakte 
Wissenschaft. Sie ist eher eine Verwand-
te der Börsen- und Wetterkunde, wo die 
genauesten Vorhersagen immer rückbli-
ckend gemacht werden.

Henryk M. Broder in Die Welt (4.3.17) zum 
ungebrochenen Vertrauen der Öffentlichkeit 
in die Meinungsforschung
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Weiterbildung zur Fachkraft für die
Prävention salafistischer Radikalisierung 
Die Weiterbildung führt in drei Modulen – ERKENNEN, VERSTEHEN, HANDELN – 
schrittweise an das Phänomen salafistischer Jugendsubkultur heran und vermittelt 
das nötige Wissen, um Herausforderungen in der Jugendarbeit angemessen und mit 
differenziertem Blick zu begegnen. Im Laufe der Weiterbildung werden bestehende 
Präventionsprojekte vorgestellt und die Teilnehmenden im Aufbau eigener präventi-
ver Netzwerke unterstützt. Die Weiterbildung wird begleitet von praktischen Übun-
gen und bietet Informations- und Arbeitsmaterialien zur lokalen Verbreitung.

Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte öffentlicher und freier Träger der Ju-
gendhilfe, die in ihrer Kommune Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes wahrnehmen. Ziel des Projektes ist es, in den Kommunen Ansprechper-
sonen zu qualifizieren, die in Fragen der Prävention salafistischer Radikalisierung 
kompetent beraten bzw. weitervermitteln können.

Die Termine der nächsten sechstägigen Weiterbildung in Köln:
27. & 28. April 2017 (Modul 1), 18. & 19. Mai 2017 (Modul 2), 22. & 23. Juni 2017 (Modul 3)

Die Teilnahme an der Weiterbildungsreihe (inkl. Mittagessen und Tagungsgetränke) 
ist kostenlos. Die Kosten für Anreise und Unterkunft werden nicht übernommen.


